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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Hostel SLEPS
Stand: 20.05.2026 

I. �Geltungsbereich dieser Allgemeinen Geschäfts- und  
Reservierungsbedingungen

Die hier vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Reservie-
rungsbedingungen (nachfolgend „AGB" genannt) gelten für 
Beherbergungsverträge zur Vermietung von Hotelzimmern, 
sowie bezüglich allen für den Gast erbrachten weiteren Leis-
tungen und Lieferungen des Hotels.
Das Hotel (nachfolgend „Hostel SLEPS" genannt) vermietet 
dem Gast (nachfolgend „Gast" genannt) das vereinbarte 
Hotelzimmer mit der vereinbarten Ausstattung (nachfolgend 
„Hotelzimmer" genannt) für die vereinbarte Aufenthalts-
dauer.

II. Vertragsschluss

1. Buchung und Buchungsbestätigung 
Mit der Reservierung eines Hotelzimmers bzw. bei Online-
buchung mit der Bestätigung der Schaltfläche „Kostenpflich-
tig buchen" sendet der Gast dem Hostel SLEPS den Antrag 
auf Abschluss eines Beherbergungsvertrags. Bei entspre-
chender Verfügbarkeit erhält der Gast von Hostel SLEPS 
eine Buchungsbestätigung entweder per E-Mail oder Fax, 
telefonisch oder vor Ort persönlich, je nach Reservierungs-
variante (online/per E-Mail, telefonisch bzw. vor Ort). Der 
Beherbergungsvertrag zwischen Hostel SLEPS und dem Gast 
kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung beim Gast 
zustande.

2. Vertragspartner  
Als Vertragspartner gilt der Besteller, auch wenn er für ande-
re namentlich genannte Personen bestellt oder mitbestellt 
hat. 
Der Besteller ist Vertragspartner des Hostel SLEPS für alle von 
ihm gebuchten Leistungen. Die mitreisenden Personen sind 
in den Schutzbereich des Vertrages einbezogen und haben 
eigene Erfüllungsansprüche gegenüber dem Hostel SLEPS. 
Eine gesamtschuldnerische Mithaftung des Bestellers für 
die Zahlungsverpflichtungen aller mitreisenden Personen 
entsteht nur, wenn der Besteller im Rahmen des Buchungs-
prozesses eine gesonderte, ausdrückliche Haftungserklärung 
abgegeben hat. 

3. Unverbindlichkeit der Angebote 
Angebote von Hostel SLEPS zum Abschluss eines Beherber-
gungsvertrags sind unverbindlich. Hostel SLEPS kann den 
Abschluss eines Beherbergungsvertrags mit einem Gast aus 
sachlichen Gründen ablehnen, insbesondere wenn keine 
Kapazitäten verfügbar sind oder wenn objektive Gründe vor-
liegen, die eine Beherbergung unmöglich oder unzumutbar 
machen.

4. Anspruch auf Zimmerkategorie
Der Gast hat lediglich einen Anspruch auf die Überlassung 
eines Hotelzimmers der von ihm gebuchten Zimmerkate-
gorie. Er hat keinen Anspruch auf die Überlassung eines 
bestimmten Hotelzimmers oder auf eine bestimmte Lage 
des Hotelzimmers beziehungsweise auf die Platzierung eines 
Zimmers neben dem von mitreisenden Gästen.

III. Stornierung oder Änderungen durch den Gast

1. Mit dem nachfolgenden Begriff „Stornierung“ ist der Rück-
tritt des Gastes vom Beherbergungsvertrag gemeint. 

2. Der Gast kann Reservierungen bis um 18 Uhr am Vortag 
der Anreise kostenfrei stornieren. Wenn der Gast verspätet 
storniert oder am Anreisetag nicht erscheint ohne seine Re-
servierung zu stornieren (Nichtanreise), ist er verpflichtet 50 
% aller vereinbarten Leistungen für die gesamte Dauer des 
gebuchten Aufenthaltes als Stornierungsgebühr zu zahlen. 

3. Reist ein Gast bei einer mehrtägigen Reservierung nicht 
an, verliert der Gast den Anspruch auf die von ihm gebuch-
ten Leistungen, unabhängig von Stornierungsgebühr. der 
erhobenen 

4. Nimmt der Gast nach seiner Anreise Änderungen an dem 
Beherbergungsvertrag vor, z.B. Verkürzung der gebuchten 
Aufenthaltsdauer, werden dem Gast die stornierten Über-
nachtungen mit 50 % Stornierungsgebühr in Rechnung 
gestellt.

5. Dem Gast bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass dem 
Hostel SLEPS kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. In diesem Fall ist nur der tatsächlich entstan-
dene Schaden zu erstatten.
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6. �Für Gruppenreisen (Gruppen ab 8 Personen) gelten die in 
Ziffer IX enthaltenen Sonderbedingungen.

IV. Rücktritt und Kündigung durch das Hostel SLEPS

1. Das Hostel SLEPS kann den Beherbergungsvertrag nach 
Belegungsbeginn nach vorheriger Abmahnung mit angemes-
sener Frist zur Abhilfe kündigen, wenn der Gast

	 a) wiederholt gegen die Hausordnung verstößt

	 b) �den Hausfrieden, andere Gäste, die Hausleitung oder 
sonstige Dritte erheblich stört

	 c) �die Sicherheit des Hostel SLEPS, seiner Einrichtungen, 
von anderen Gästen oder der Hausleitung gefährdet

	 d) �vorsätzlich oder grob fahrlässig Inventar, Anlagen oder 
Einrichtungen des Hostel SLEPS einschließlich dessen 
Außengelände beschädigt oder unsachgemäß gebraucht

	 e) �nach Abmahnung erneut gegen das Rauchverbot ver-
stößt oder

	 f) �sich in anderer Weise so schwerwiegend vertragswidrig 
verhält, dass die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
unzumutbar ist.

Eine Abmahnung ist nur dann entbehrlich, wenn 
-	
die Pflichtverletzung des Gastes so schwerwiegend ist, dass 
eine sofortige Kündigung auch unter Berücksichtigung der 
Interessen des Gastes gerechtfertigt ist, insbesondere bei 
Begehung von Straftaten, erheblicher Gefährdung der Sicher-
heit anderer Gäste oder bei vorsätzlicher erheblicher Sach-
beschädigung, oder
-	
eine Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht.

2. Kündigung vor Belegungsbeginn
Das Hostel SLEPS kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kün-
digen, wenn objektiv und konkret eine Verhaltensweise des 
Gastes zu erwarten ist, die nach Ziffer IV.1 eine Kündigung 
rechtfertigen würde.

3. Rücktritt bei falschen Angaben
Das Hostel SLEPS kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zu-
rücktreten bzw. den Vertrag nach Belegungsbeginn kündigen, 
wenn vom Gast vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder 
irreführende Angaben zu wesentlichen vertragsrelevanten 
Umständen gemacht wurden, insbesondere zu seiner Identi-

tät, zur Anzahl der Gäste oder zu besonderen Anforderungen 
an die Unterkunft, wenn das Hostel SLEPS bei Kenntnis der 
wahren Umstände aus sachlichen Gründen und im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt gewesen wäre, 
die Buchung abzulehnen.

4. Rechtsfolgen bei Kündigung oder Rücktritt
Kündigt das Hostel SLEPS oder tritt es zurück, so behält es 
den Anspruch auf den vereinbarten Preis für die bereits er-
brachten Leistungen sowie den gesamten Mietpreis für die 
nicht in Anspruch genommenen Leistungen; es muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt.

5. Kündigung bei höherer Gewalt
Das Hostel SLEPS kann den Beherbergungsvertrag kündigen, 
wenn die Durchführung des Vertrages und der Aufenthalt 
des Gastes aus objektiven, vom Hostel SLEPS nicht zu ver-
tretenden Gründen, vereitelt, erheblich erschwert, gefähr-
det oder beeinträchtigt wird. Objektive, nicht von Hostel 
SLEPS zu vertretende Gründe sind insbesondere behördliche 
Auflagen, Elementarschäden, Sperrungen oder Naturereig-
nisse, Krankheiten, Epidemien oder sonstige Gründe höherer 
Gewalt. Das Hostel SLEPS ist verpflichtet, den Gast unverzüg-
lich nach Kenntniserlangung über die Umstände, welche die 
Kündigung begründen, zu informieren und die Kündigung zu 
erklären. Vom Gast bereits geleistete Zahlungen werden un-
verzüglich an diesen zurückerstattet. Weitergehende Ansprü-
che des Gastes sind ausgeschlossen.

6. Rücktritt bei Zahlungsverzug
Das Hostel SLEPS ist zum Rücktritt vom Beherbergungsver-
trag berechtigt, wenn der Gast gemäß Ziffer IX (Gruppen-
reservierung) den schriftlichen Beherbergungsvertrag nicht 
termingerecht mit seiner Unterschrift versehen zurückschickt 
oder die laut Beherbergungsvertrag von ihm geschuldete Vo-
rauszahlung nicht rechtzeitig beziehungsweise nicht vollstän-
dig leistet und das Hostel SLEPS den Gast unter Fristsetzung 
gemahnt hat.

V. An- und Abreise

1. Bereitstellung des Zimmers
Das Hostel SLEPS stellt dem Gast das Hotelzimmer in der ver-
einbarten Zimmerkategorie bzw. -ausstattung am Anreisetag 
nach Verfügbarkeit, in der Regel ab 15 Uhr zur Verfügung.
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2. Räumung des Zimmers
Der Gast hat sein Hotelzimmer am Abreisetag bis spätestens 
10 Uhr zu räumen und unbeschädigt zurückzugeben. Bei ver-
späteter Räumung kann das Hostel SLEPS folgende Gebühren 
berechnen:
- Bis 2 Stunden Verspätung: 25% des Übernachtungspreises
- 2 bis 4 Stunden Verspätung: 50% des Übernachtungspreises
- �Mehr als 4 Stunden Verspätung: 75% des Übernachtungs-

preises
Dem Gast ist der Nachweis gestattet, dass dem Hostel SLEPS 
kein oder lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist.

3. Preise und Steuern
Die in diesen AGB und in der Reservierung ausgewiesenen 
Preise bzw. Beträge beinhalten die jeweils gültige Umsatz-
steuer sowie alle gesetzlichen Steuern, Gebühren und Abga-
ben, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.

VI. Nutzungsbedingungen

1. Nutzungsberechtigte Personen
Zur Nutzung des Hotelzimmers sind nur die in der Reservie-
rung ausgewiesenen Personen berechtigt. Die Maximalbele-
gung für die jeweilige Zimmerkategorie darf nicht überschrit-
ten werden. Kinder zählen wie Erwachsene. Für Kleinkinder 
bis 2 Jahre können auf Anfrage zusätzliche Babybetten zur 
Verfügung gestellt werden.

2. Weitervermietung
Der Weiterverkauf, die Weitervermietung oder Weiterver-
mittlung von gebuchten Zimmern ist untersagt.

3. Hausordnung
Der Gast hat während seines Aufenthalts im Hostel die dort 
aushängende Hausordnung zu beachten.

4. Rauchverbot
Im gesamten Hostel SLEPS gilt Rauchverbot. Der Gast haftet 
für entstandene Schäden bei Zuwiderhandlung, wie bei-
spielsweise eine erforderliche Reinigung des Zimmers, die 
Kosten, die durch Nichtvermietbarkeit des Zimmers entste-
hen oder die Kosten des Feuerwehreinsatzes. Dies ist ledig-
lich eine beispielshafte Aufzählung.

VII. Übernachtungspreise und Preisgestaltung

1. Übernachtungspreis
Der vom Gast zu zahlende Übernachtungspreis ist die Gegen-
leistung für die Zurverfügungstellung des Hotelzimmers 
durch das Hostel SLEPS innerhalb der in Ziffer V. dargestellten 
An- und Abreisezeiten. Pro Übernachtung wird - unabhängig 

von der tatsächlichen Nutzung oder Übernachtung durch den 
Gast - ein voller Übernachtungspreis berechnet.

2. Geltende Preise und Preisänderungen
Es gelten die Preise der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
jeweils gültigen Preisliste von Hostel SLEPS, beziehungswei-
se die vereinbarten Preise. Eine Änderung der Preise nach 
Vertragsschluss ist ausgeschlossen, es sei denn, es erfolgt 
eine Erhöhung oder Senkung der gesetzlichen Umsatzsteuer, 
anderer gesetzlicher Steuern, Gebühren oder Abgaben. In 
diesem Fall ist das Hostel SLEPS berechtigt, die Preise ent-
sprechend anzupassen, sofern zwischen Vertragsschluss und 
Anreisetag mehr als vier Monate liegen. Der Gast ist über 
eine solche Preisänderung unverzüglich zu informieren.

3. Preisbestandteile
Die in diesen AGB und in der Reservierung ausgewiesenen 
Preise bzw. Beträge verstehen sich jeweils einschließlich der 
jeweils gültigen Umsatzsteuer sowie aller gesetzlichen Steu-
ern, Gebühren und Abgaben, es sei denn, dies ist ausdrück-
lich anders bestimmt.

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit und Zahlung
Die Übernachtungspreise sowie die Preise für Nebenleistun-
gen, wie zum Beispiel die Nutzung eines Parkplatzes oder 
Seminarraumbuchungen, sowie alle sonstigen Forderungen, 
die nicht ausdrücklich im Beherbergungsvertrag als Bestand-
teil des Übernachtungspreises ausgewiesen sind, sind spätes-
tens bei Ankunft des Gastes im Hostel im Voraus zur Zahlung 
fällig, unabhängig vom Datum der Rechnungsstellung. Bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung ist das Hostel SLEPS berechtigt, 
den Beherbergungsvertrag kündigen, woraufhin der Gast das 
Zimmer zu räumen hat.

2. Vorauszahlung
Das Hostel SLEPS ist berechtigt, vom Gast bereits bei Reser-
vierung eine Vorauszahlung auf die Übernachtungskosten bis 
zur Höhe des zu erwartenden Gesamtrechnungsbetrags zu 
verlangen.

3. Zahlungsmittel
Das Hostel SLEPS akzeptiert Bargeld in Euro, Überweisungen, 
EC- und Maestro-Karten sowie die Kreditkarten Visa und 
Mastercard.

4. Aufrechnung und Zurückbehaltung
Voraussetzung für die Geltendmachung von Aufrechnungs- 
und Zurückbehaltungsrechten durch den Gast ist, dass die 
zugrunde liegenden Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.



4

IX. Gruppenreisen

1. Definition
Als „Reisegruppe" wird eine Gruppe von mindestens 8 voll-
zahlenden Gästen, für die eine gemeinsame Reservierung 
besteht, bezeichnet. Ergänzend beziehungsweise abweichend 
von den vorstehenden Regelungen gelten für eine Reisegrup-
pe folgende Regelungen.

2. Gesamtverantwortlicher
Bei der Reservierung ist für die Reisegruppe gegenüber Hos-
tel SLEPS ein Ansprechpartner als Gesamtverantwortlicher zu 
benennen.

3. Schriftlicher Beherbergungsvertrag
Der Gesamtverantwortliche erhält bei Reservierungen vom 
Hostel SLEPS einen schriftlichen Beherbergungsvertrag. Darin 
enthalten sind die wesentlichen Angaben der aufgenomme-
nen Reservierung sowie Terminangaben zur Zurücksendung 
des unterschriebenen Vertrages, der zu leistenden Voraus-
zahlung, außerdem zum Check-in und sonstigen Zahlungs-
bedingungen.

4. Vorauszahlung
Der Vorauszahlungsbetrag der Übernachtungskosten ist per 
Banküberweisung auf das Bankkonto des Hostels SLEPS zu 
zahlen. Diese ist in der Reservierungsbestätigung angegeben 
oder wird dem Gesamtverantwortlichen vom Hostel SLEPS 
nach Abschluss der Reservierung mitgeteilt. Gebühren für 
Auslandsüberweisungen sind spätestens bei Ankunft im Ho-
tel in voller Höhe auszugleichen.

5. Fälligkeit der Übernachtungskosten
Die Übernachtungskosten der Reisegruppe sind im Voraus, 
spätestens 28 Tage vor dem Anreisetag, oder, falls die Re-
servierung später als 28 Tage vor dem Anreisetag erfolgt, zu 
dem im Beherbergungsvertrag genannten Termin sofort zur 
Zahlung fällig, und zwar jeweils unabhängig vom Datum der 
Rechnungsstellung. Wenn die Reisegruppe bzw. der jeweilige 
Gast die Übernachtungskosten bei Fälligkeit nicht zahlt, setzt 
das Hostel SLEPS eine angemessene Nachfrist zur Zahlung. 
Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist Hostel SLEPS be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und das für die Reise-
gruppe bzw. den jeweiligen Gast reservierte Hotelzimmer 
anderweitig zu vermieten. Der Gast wird hierüber unverzüg-
lich informiert. 

6. Stornierung durch die Reisegruppe
Die Reisegruppe kann ihre Reservierung bis 28 Tage vor 
dem Anreisetag kostenfrei stornieren. Die Stornierung des 
Beherbergungsvertrages muss in schriftlicher Form erfolgen. 
Spätere Stornierungen sind nur mit Zustimmung von Hostel 

SLEPS gegen Zahlung einer Stornogebühr in Höhe von 50% 
aller vereinbarten Leistungen möglich. Dem Gast bleibt es 
unbenommen nachzuweisen, dass dem Hostel SLEPS kein 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

7. Reduzierung oder Änderung
Bis 28 Tage vor dem Anreisetag ist auch eine Reduzierung 
oder Änderung der gebuchten Zimmeranzahl oder der Auf-
enthaltsdauer kostenfrei möglich. Sie muss in schriftlicher 
Form erfolgen. Spätere Reduzierungen beziehungsweise Än-
derungen der gebuchten Zimmeranzahl und der Aufenthalts-
dauer beziehungsweise die Mitteilung eines Nichtanreisens 
der Reisegruppe müssen ebenfalls in schriftlicher Form er-
folgen und werden mit einer Stornogebühr in Höhe von 50% 
aller vereinbarten Leistungen berechnet. Dem Gast bleibt es 
unbenommen nachzuweisen, dass dem Hostel SLEPS kein 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

8. Bereitstellung der Zimmer
Das Hostel SLEPS stellt der Reisegruppe ihre Hotelzimmer am 
Anreisetag nach Verfügbarkeit, in der Regel ab 15 Uhr, zur 
Verfügung.

9. Gesamtrechnung
Die Reisegruppe erhält vom Hostel SLEPS eine Gesamtrech-
nung für alle Reiseteilnehmer, die dem Gesamtverantwort-
lichen übergeben wird. Der Rechnungsbetrag ist spätestens 
bei der Abreise zur Zahlung fällig.

X. Haftung von Hostel SLEPS

1. Haftung für Schäden
Das Hostel SLEPS haftet im Rahmen der gesetzlichen Be-
dingungen für von ihm zu vertretende Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Weiterhin haftet das Hostel SLEPS für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Hostels SLEPS beziehungsweise auf einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragswesentlichen 
Pflichten des Hostels SLEPS beruhen. Vertragswesentliche 
Pflichten sind solche, die die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der 
jeweilige Vertragspartner vertraut und vertrauen darf. Einer 
Pflichtverletzung des Hostels SLEPS steht die eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehen-
de Schadensersatzansprüche sind, soweit dies in dieser Ziffer 
X nicht anderweitig geregelt ist, ausgeschlossen.

2. Mängelrüge und Abhilfe
Beim Auftreten von Mängeln oder Störungen in den Leistun-
gen des Hostels SLEPS, ist das Hostel SLEPS bei Kenntnis oder 
auf unverzügliche Rüge des Gastes bemüht, für Abhilfe zu 
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sorgen. Der Gast ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizu-
tragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen 
Schaden gering zu halten.

3. Haftung für eingebrachte Sachen
Die Haftung des Hostel SLEPS für eingebrachte Sachen richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 701 ff. BGB 
(Gastwirtshaftung). Das Hostel SLEPS haftet nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit.

4. Parkplatz und Fahrräder
Das dem Gast zur Verfügungstellen eines Stellplatzes auf 
dem Parkplatz gegen Entgelt begründet keinen Verwahrungs-
vertrag. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem 
Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge 
und deren Inhalte haftet das Hostel SLEPS nur nach Maßgabe 
von Ziffer X.1. Gleiches gilt für das Unterstellen von Fahrrä-
dern auf dem Grundstück bzw. im Gebäude des Hostel SLEPS.

5. Fremdleistungen
Das Hostel SLEPS haftet nicht für Leistungsstörungen, die 
während des Aufenthaltes für den Gast erkennbar als Fremd-
leistungen vermittelt werden wie zum Beispiel Museumsbe-
suche oder Verkehrsticket.

XI. Diebstahl und Beschädigungen

Im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung seiner 
Sachen so wie im Falle eines Brands, eines Wasserschadens 
oder eines sonstigen Schadens im Hotelzimmer hat der Gast 
das Hotelpersonal unverzüglich zu informieren und alles 
Zumutbare zu tun, was bei der Aufklärung des Diebstahls 
beziehungsweise der Beseitigung des Schadens hilfreich sein 
kann.

XII. Haustiere

Das Mitbringen von Haustieren ist grundsätzlich nicht ge-
stattet. 

Allgemeine Bestimmungen, Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Änderungen und Ergänzungen
Änderungen und Ergänzungen des Beherbergungsvertrages, 
der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bedürfen der Textform. Einseitige Ergänzungen 
oder Änderungen durch den Gast sind unwirksam.

2. Salvatorische Klausel
Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vor-
stehenden Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen.

3. Rechtswahl
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.

4. Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt:
	 a) �Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Ge-

richtsstände
	 b) �Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz des Hostels 
SLEPS in Augsburg

	 c) �Das Hostel SLEPS ist berechtigt, Klagen auch am allge-
meinen Gerichtsstand des Gastes zu erheben.



 

 

BELEGUNGSBEDINGUNGEN DES DEUTSCHEN JUGENDHERBERGSWERK LANDESVERBAND BAYERN E.V. FÜR EINZELGÄSTE / FAMILIEN 
 
Sehr geehrter Gast der Jugendherbergen in BAYERN 
der Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband BAYERN e.V. – nachstehend „DJH-LvB“ abgekürzt ist Eigentümer bzw. Betreiber von Jugendherbergen in BAYERN. Die Mitarbeiter des 
DJH-LvB und der einzelnen Jugendherberge – nachstehend „JH“ abgekürzt - setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung ein, um Ihren Aufenthalt in der jeweiligen JH so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dazu tragen auch klare Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten als Vertragspartner des DJH-LvB und als Gast bei, die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden Belegungsbedingun-
gen treffen wollen. Diese Bedingungen werden, soweit rechtswirksam vereinbart, Inhalt des Gastaufnahmevertrages, den Sie – nachfolgend „der Gast“ genannt - im Buchungsfall mit dem DJH-
LvB abschließen. Diese Belegungsbedingungen ergänzen die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Lesen Sie bitte daher diese Belegungsbedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 
Diese Belegungsbedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch für Gastaufnahmeverträge in Jugendherbergen, deren Rechtsträger nicht der DJH-LvB ist, sondern die 
Anschlusspartner des DJH-LvB. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellung am Ende dieser Belegungsbedingungen. Im Falle der Buchung 
bei solchen Anschlusspartnern steht die Bezeichnung „DJH-LvB“ dann für den jeweiligen Rechtsträger als Ihrem Vertragspartner des jeweiligen Gastaufnahmevertrages. 

1. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertra-
ges 

1.1. Voraussetzung für die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme 
der vertraglichen Leistungen ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk 
oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation (IYHF). Die Mit-
gliedschaft ist vom Gast bei Aufnahme in die JH bei der Anreise nachzuweisen. Dem 
DJH-LvB steht bis zum Erwerb bzw. zum Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu, den 
Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen vertraglichen Leistungen zu ver-
weigern. Erfolgt ein Erwerb bzw. Nachweis der Mitgliedschaft trotz Mahnung mit ange-
messener Fristsetzung, spätestens bis zum Check-in in der JH nicht, so kann der DJH-
LvB den Gastaufnahmevertrag kündigen und den Gast mit Rücktrittskosten entspre-
chend Ziff. 7.3 bis 7.6 dieser Belegungsbedingungen belasten.  
1.2. Bezüglich der Voraussetzungen der Mitgliedschaft wird auf die Informationen 
verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter 
https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgerufen werden können 
und dem Gast auf Anforderung per E-Mail oder per Fax übermittelt werden.  
1.3. Es obliegt demnach dem Gast, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft 
die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entsprechenden 
Nachweis der Mitgliedschaft vorzulegen. 

2. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in 
Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestätigung; unverbindliche 
Reservierungen; Gäste mit Mobilitätseinschränkungen; Buchungsablauf 

2.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbstständige Einrichtungen des 
DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff „JH“ aufgeführt ist, 
betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom Gast gebuchte bzw. besuchte JH, in rechtli-
cher Hinsicht, auch soweit dies im Einzelfall nicht ausdrücklich aufgeführt ist, den DJH-LvB als 
Vertragspartner des Gastes. 
2.2. Für alle Buchungsarten gilt: 
a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschrei-
bung der JH im Internet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergänzenden Informationen 
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen. 
b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezüglich Vertragsabschluss, Kündigung, Rücktritt und 
in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschäftliche Vertreter des DJH-LvB tätig. 
c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollmächtigt, Verein-
barungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten 
Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen des DJH-LvB hin-
ausgehen oder im Widerspruch zur Unterkunfts- bzw. Leistungsbeschreibung stehen. 
d) Angaben in Katalogen und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder des-
sen Hauptverband herausgegeben werden, sind für den DJH-LvB und dessen Leistungspflicht 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der 
Leistungspflicht des DJH-LvB gemacht wurden. 
e) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues 
Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzah-
lung oder die Inanspruchnahme der Unterkunft erklärt.  
f) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Rücktritt berechtigen, 
sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB möglich. Ist eine 
unverbindliche Reservierung nicht ausdrücklich vereinbart worden, so führt die Buchung nach 
Ziffer 2.5 und 2.6 dieser Bedingungen grundsätzlich zu einem für den DJH-LvB und den Gast 
rechtsverbindlichen Vertrag. Ist eine Option schriftlich vereinbart worden, so hat der Gast bis zum 
vereinbarten Zeitpunkt dem DJH-LvB Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als verbindli-
che Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht oder nicht fristgemäß, verfällt die Op-
tion ohne weitere Benachrichtigungspflicht des DJH-LvB. Erfolgt die Mitteilung fristgerecht, so ist 
der Vertrag unabhängig einer vom DJH-LvB noch erfolgenden Buchungsbestätigung mit Zu-
gang der Nachricht des Gastes beim DJH-LvB verbindlich abgeschlossen. 
g) Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetz-
lichen Vorschrift des 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB, auch wenn ein Beherbergungsver-
trag im Wege des Fernabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht nach Vertragsab-
schluss besteht. 
2.3. Für Buchungen von Gästen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen 
oder Mobilitätseinschränkungen gilt: 
a) Der DJH-LvB bemüht sich bei entsprechenden Kapazitäten und bei deren konkreter Verfüg-
barkeit in der jeweiligen JH, Gäste mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen 
oder Mobilitätseinschränkungen in der JH aufzunehmen.  Hierzu bittet der DJH-LvB jedoch drin-
gend darum, dass der Gast bei der Buchung genaue Angaben über Art und Umfang bestehen-
der Behinderungen, gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder Mobilitätseinschränkungen 
macht, damit geprüft werden kann, ob ein Aufenthalt in der gewünschten JH möglich ist und die 
Buchung bestätigt werden kann.  
b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Gastes besteht nicht. Sollte der 
Gast, jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen, besteht im Falle der Bestätigung 
und Durchführung der Buchung keine Einstandspflicht des DJH-LvB für Beeinträchtigungen, die 
sich für den Gast aus dem DJH-LvB nicht bekannten oder nicht erkennbaren Umständen erge-
ben.  
c) Sollte sich bei freiwillig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder 
wesentliche Einrichtungen der JH für den Gast unter Berücksichtigung seiner besonderen Be-
lange ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchungsbestätigung mit dem 
Gast Kontakt aufnehmen, um zu klären, welche Möglichkeiten für einen Aufenthalt des Gastes 

bzw. eine Annahme der Buchung trotz der für den Gast zu erwartender Probleme und Beein-
trächtigungen gegeben sind. 
d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder erkennbaren Gegeben-
heiten oder Anforderungen des Gastes eine Aufnahme in die JH objektiv nicht möglich ist, weil 
die angefragte Unterkunft oder wesentliche Einrichtungen der JH für den Gast unter Berücksich-
tigung seiner besonderen Belange ungeeignet sind.   
2.4. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu 
Art und Zahl verfügbarer Unterkünfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundsätz-
lich unverbindliche Verfügbarkeitsauskünfte und stellen kein verbindliches Vertragsangebot an 
den Gast dar. 
2.5. Für Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages 
verbindlich an. An die Buchung ist der Gast 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag ge-
rechnet) gebunden, soweit – insbesondere bei telefonischen Buchungen – nichts anders ver-
einbart ist. Ein Anspruch auf die Annahme telefonischer Buchungen besteht nicht.  
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail übermittelten Bu-
chungsbestätigung (Annahmeerklärung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.   
2.6. Mündliche Buchungen vor Ort in der JH führen im Falle der Annahme der Buchung durch 
die verbindliche mündliche Bestätigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des ver-
bindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingungen als Vertrags-
inhalt, soweit der Gast bei der Buchung die Möglichkeit hatte, von diesen Belegungsbedingungen 
– z.B. als Aushang in der JH - in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. Die JH kann das Aus-
füllen eines schriftlichen Buchungsformulars und/oder die Bestätigung der Zustimmung zu die-
sen Belegungsbedingungen (schriftlich oder durch Ankreuzen auf dem Meldeschein) verlangen. 
2.7. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation über ein Online-Buchungsverfahren 
(Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), insbesondere über das Internet erfolgen, gilt für 
den Vertragsabschluss: 
a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Internetportal 
erläutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurück-
setzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglich-
keit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. Die zur Durchführung der Onlinebuchung an-
gegebenen Vertragssprachen sind angegeben.  
b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird 
der Gast über diese Speicherung und die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet. 
c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Gast 
dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der Gast 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung gebunden. 
Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig bu-
chen" begründet keinen Anspruch des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastauf-
nahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der DJH-LvB ist vielmehr frei in 
seiner Entscheidung, das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht. 
e) Der Vertrag kommt durch die Buchungsbestätigung zu Stande, welche dem Gast sofort nach 
Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ am Bildschirm dargestellt wird (Buchung in 
Echtzeit). Dem Kunden wird die Möglichkeit zur sofortigen Speicherung und zum Ausdruck der 
Buchungsbestätigung angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck 
tatsächlich nutzt. Im Regelfall wird der DJH-LvB dem Gast zusätzlich eine Ausfertigung der Bu-
chungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln. Der Zugang einer sol-
chen zusätzlich übermittelten Buchungsbestätigung ist jedoch gleichfalls nicht Voraussetzung 
für die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages. 

 

3. Leistungen und Leistungsänderungen 

3.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der 
Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH 
sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast 
wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen. 
3.2. Ohne besondere ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des Gastes auf die Zu-
weisung eines bestimmten Zimmers, auf eine bestimmte Lage des Zimmers sowie auf die Plat-
zierung eines Zimmers neben oder in der Nähe des Zimmers von mitreisenden Gästen. Für  die 
Zuweisung und Platzierung von Betten gilt die vorstehende Regelung entsprechend. 
3.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen 
der dem Gast zugewiesenen Unterkunft besteht nicht, sofern diesbezüglich keine ausdrückliche 
Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende Größe und Ausstattung nicht aus 
der Buchungsgrundlage, der vereinbarten Zimmer- oder der Preiskategorie ergibt. 
3.4. Zu ergänzenden Leistungen über die Überlassung der Unterkunft hinaus ist der DJH-LvB 
bzw. die örtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundlage ergibt 
oder diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Dies gilt insbesondere für 
die Überlassung und den Zugang zu Freizeiteinrichtungen, für Verpflegungsleistungen, für Trans-
portleistungen sowie für Betreuungs- und Hilfsleistungen. 
3.5. Bezüglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, für die in der 
Buchungsgrundlage, insbesondere in der Internetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH aus-
drücklich auf saisonale Einschränkungen hingewiesen wurde, besteht die Leistungspflicht nur 
nach Maßgabe dieser saisonalen Beschränkungen. 
3.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Mobilitäts-
einschränkungen als Gast aufgenommen werden, besteht ohne ausdrückliche diesbezügliche 
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Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaffung und Aufrechterhal-
tung bestimmter Beschaffenheiten, Funktionalitäten, Einrichtungen oder Gegebenheiten, die für 
den Gast erforderlich oder von diesem gewünscht sind. Besondere Betreuungsleistungen für 
solche Gäste sind vertraglich nur geschuldet, wenn diese ausdrücklich vereinbart sind oder in der 
Buchungsgrundlage ausdrücklich als allgemeine Leistungen des Hauses angeboten werden. 
Anwendbare zwingende gesetzliche Bestimmungen über die Verpflichtung bei der Aufnahme 
solcher Personen bleiben hiervon unberührt. 
3.7. Bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Minderjährigen wird auf Ziff. 5 dieser 
Bedingungen verwiesen. 
 

4. Preise und Preiserhöhungen 

4.1. Es gelten die zwischen dem Gast und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.  
4.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise für den vom Gast gebuchten 
Zeitraum noch nicht fest, so gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315 
BGB die Preise, welche der DJH-LvB nachträglich für den entsprechenden Buchungszeitraum 
und die gebuchte Leistung festlegt. Weichen solche Preise zu Ungunsten des Gastes um mehr 
als 5% von den zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Preisen für den gleichen Belegungszeit-
zeitraum und den gleichen Leistungsumfang ab, so ist der Gast berechtigt, kostenfrei vom Gast-
aufnahmevertrag zurückzutreten. Der DJH-LvB wird den Gast unverzüglich über die Festset-
zung der entsprechenden Preise unterrichten; der Gast hat ein eventuelles Recht auf Rücktritt 
unverzüglich nach Zugang der Mitteilung über die festgesetzten Preise dem DJH-LvB gegen-
über geltend zu machen. 
4.3. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsab-
schluss berechtigt, eine Preiserhöhung nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu verlangen: 
a) Eine Preiserhöhung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt wer-
den. 
◼ bei einer Erhöhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)  
◼ bei einer Erhöhung von Personalkosten 
◼ sowie bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern und Abgaben, soweit sich diese Erhö-

hung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt. 
4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich ver-
einbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Um-
stände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertragsabschluss für den 
DJH-LvB nicht vorhersehbar waren. Der DJH-LvB hat den Gast unverzüglich nach Bekannt-
werden des Erhöhungsgrundes zu unterrichten, die Erhöhung geltend zu machen und den Er-
höhungsgrund nachzuweisen. 
4.5. Im Falle einer zulässigen Erhöhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises übersteigt, 
kann der Gast ohne Zahlungsverpflichtung gegenüber dem DJH-LvB vom Vertrag zurücktreten. 
Die Rücktrittserklärung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJH-LvB gegenüber unver-
züglich nach Zugang des Erhöhungsverlangens zu erklären. Die Schriftform wird empfohlen.  

5. Minderjährige 

5.1.  Für allein reisende Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein Anspruch 
auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljähri-
gen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklärungen von Sorgeberech-
tigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast aufgenommen werden, egal in welcher Form, 
ermöglichen keine Aufnahme des Minderjährigen. 
Für allein reisende Minderjährige ab 14 Jahren besteht ein beschränkter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufge-
nommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen 
Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein gültiger Personalausweis 
oder Reisepass des Minderjährigen sowie die Elternerklärung ordnungsgemäß ausgefüllt und 
unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjährigen vorgelegt wird. Die Eltern-
erklärung muss dabei zwingend und ausschließlich in der Form abgefasst sein, wie sie unter 
folgender Internetadresse veröffentlicht ist: https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung/. 
Sonstige Zustimmungserklärungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzep-
tiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind. 
5.2. Die Unterbringung von allein reisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr erfolgt ausschließlich nach Geschlechtern getrennt. Eine gemischte Unterbringung 
kann mit schriftlicher Zustimmungserklärung des Personensorgeberechtigten erfolgen, die der 
Leitung der JH bei der Ankunft im schriftlichen Original (kein Telefax, keine E-Mail, keine SMS) 
vorgelegt werden muss. Die vorstehende Regelung gilt nicht für die Aufnahme von Kindern nach 
Ziff. 5.1., welche nur zusammen mit der sorgeberechtigten Person untergebracht werden. 
5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjährigen ist von der Leistungspflicht des DJH-
LvB bzw. der JH ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die Übernahme einer 
Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesondere unter Beachtung allgemeiner 
oder konkreter Hinweise zu örtlichen Verhältnissen und Gefahrenquellen (auch in der Hausord-
nung) ausschließlich den Eltern, bzw. den gesetzlichen Vertretern oder mitreisenden erwachse-
nen Begleitpersonen. 

6. Zahlung und Umbuchungen 

6.1. Die örtlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemäß über diese er-
folgt, Inkassobevollmächtigte des DJH-LvB mit der Maßgabe, dass sämtliche nachfolgend fest-
gelegten Rechte und Pflichten auch für die örtliche JH als Inkassobevollmächtigte und Vertreter 
des DJH-LvB gelten. 
6.2. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem Gast getroffenen 
und gegebenenfalls in der Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Ver-
einbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der Entgelte 
für Nebenkosten und Zusatzleistungen bei der Ankunft in der JH und vor dem Bezug der 
Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen zahlungsfällig und an 
die jeweilige JH vor Ort zu bezahlen.  
6.3. Der DJH-LvB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlan-
gen. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamt-
preises für die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die 
Zahlung nicht per Kreditkarte erfolgt, an die in der Buchungsbestätigung angegebene 
Stelle und das dort angegebene Konto innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der 
Buchungsbestätigung, bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor Belegungsbeginn 
sofort, zu bezahlen, wobei es für die Rechtzeitigkeit der Zahlung auf den Zeitpunkt 
der Gutschrift auf dem angegebenen Konto ankommt. Soweit die Zahlung per Kre-

ditkarte erfolgt, wird diese von der jeweiligen JH unmittelbar bei Abschluss des Bu-
chungsvorgangs in Höhe des fälligen Anzahlungsbetrags belastet.  
6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen möchte, hat der Kunde als Voraus-
setzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer für DJH-LvB verbind-
lichen Buchungsbestätigung eine vollständige Vorauszahlung des Gesamtaufenthaltspreises 
zu leisten. Dies erfolgt entweder durch Kreditkartenzahlung im Wege der Kreditkartenbelastung 
bei Buchungsabschluss oder durch unmittelbare Banküberweisung des Kunden. Die Buchungs-
bestätigung von DJH-LvB erfolgt sodann unmittelbar mit Belastung der Kreditkarte bzw. nach 
Vorlage eines entsprechenden Überweisungsauftrags der Bank des Kunden. Soweit eine Be-
lastung der Kreditkarte des Kunden nicht möglich sein sollte bzw. der Überweisungsauftrag vom 
Kunden nicht vorgelegt werden kann, wird der Buchungsprozess nicht abgeschlossen. 
6.5. Für Gäste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, 
dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestätigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor 
Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung vollständig durch Überweisung auf das angege-
bene Konto bis 4 Wochen vor Belegungsbeginn zu bezahlen ist. Bei Buchungen die kürzer als 6 
Wochen vor Belegungsbeginn erfolgen ist der Gesamtpreis ohne vorherige Anzahlung vollstän-
dig bei der Anreise und vor Bezug der Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen 
Leistungen vor Ort an die jeweilige JH zu bezahlen. 
6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsätzlich gebühren- und 
spesenfrei für den angegebenen Zahlungsempfänger zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen 
und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Zahlungen mit Kreditkarte sind in vielen JHs 
möglich. Ein Rechtsanspruch auf Bezahlung mit Kreditkarten besteht jedoch nicht.  
6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und 
in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht- oder Auf-
rechnungsrecht des Gastes, so gilt: 
a) Ohne vollständige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung 
besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der 
vertraglichen Leistungen 
b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mah-
nung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig und der Kunde hat dies zu ver-
treten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurückzutreten und diesen mit 
Rücktrittskosten gemäß Ziff. 7 dieser Bedingungen zu belasten. Bei Buchung der nicht stornier-
baren Rate nach Maßgabe der Ziffer 6.4, gilt das gleiche, wenn der vom Kunden demgemäß im 
Voraus zu bezahlende Gesamtaufenthaltspreis nicht auf dem Konto der JH gutgeschrieben wer-
den sollte und der Kunde dies zu vertreten hat oder auf Veranlassung des Kunden nach Gut-
schrift auf dem Bankkonto der JH widerrufen, zurückgebucht oder der JH auf sonstige Weise 
wieder entzogen werden sollte. 
6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des An- und 
Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungs-
art, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vertraglicher Leistungen 
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Gastes dennoch eine Umbuchung vorge-
nommen, kann der DJH-LvB bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt 
von € 20,- pro Umbuchung erheben. Umbuchungswünsche des Gastes, die später als 6 Wo-
chen vor Belegungsbeginn erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Gastaufnahmevertrag gemäß Ziffer 7. und gleichzeitiger Neubuchung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten ver-
ursachen. 

7. Rücktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts 

7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmeverträgen kein allgemeines 
gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. Der DJH-LvB räumt dem Gast je-
doch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren Rate vorge-
nommen hat, ein vertragliches kostenfreies Rücktrittsrecht nach Maßgabe der Regelungen 
in Ziffer 7.2 b) ein.  Für Buchungen im Rahmen der nicht stornierbaren Rate gelten die Bestim-
mungen der nachstehenden Ziffer 7.2 a) und es erfolgt keine Erstattung der kundenseitig entrich-
teten Anzahlung.  
7.2. Der Rücktritt ist für den Kunden grundsätzlich, unabhängig von der gebuchten 
Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn möglich, Die Berechnung der Stornogebüh-
ren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar 
wie folgt. Dem Gast wird zur Vermeidung von Missverständnissen empfohlen, den Rücktritt 
schriftlich zu erklären. Die Rücktrittserklärung ist grundsätzlich an die JH zu richten: 
a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger 
gesetzlicher Rücktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten ver-
einbarten Aufenthaltspreis einschließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte für Zusatzleis-
tungen in voller Höhe erhalten. Eine Rückerstattung des kundenseitig angezahlten Gesamtprei-
ses erfolgt nicht. Die Regelungen in den nachstehenden Ziffern 7.3 bis 7.6 finden hier keine An-
wendung. 
b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten außer der nichtstornierbaren 
Rate  gilt: Das Rücktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rücktrittsrechte, bis 
7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgeübt werden, wobei 
für die Rechtzeitigkeit der Zugang bei der jeweiligen JH maßgeblich ist. Bei einem 
Rücktritt später als 7 Tage vor Belegungsbeginn bleibt der Anspruch des DJH-LvB 
auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich des Verpflegungs-
anteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, mit den Einschränkungen nach Maß-
gabe der Regelungen in den Ziffern 7.3 bis 7.6 nachstehend bestehen.  
7.3. Der DJH-LvB hat sich in den Fällen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewöhnlichen Ge-
schäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung 
des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimmer; Gruppenzimmer) 
um eine anderweitige Belegung der Unterkunft zu bemühen. 
7.4. Soweit dem DJH-LvB für den vom Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebuchten Zeitraum 
eine anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die 
Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine solche nicht möglich ist, er-
sparte Aufwendungen anrechnen lassen.  
7.5. Soweit der Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebucht hat und das kostenlose Rücktrittsrecht 
nicht oder nicht fristgerecht ausübt, hat er im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise nach den 
von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen und nach Maßgabe der Grundsätze des § 
537 BGB für die Bemessung ersparter Aufwendungen, an den DJH-LvB die folgenden Beträge 
zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich 
aller Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie z.B. Kur-
taxe: 
◼ Bei Übernachtung     90% 
◼ Bei Übernachtung mit Frühstück    80% 

https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung


 

 

◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen 70% 
◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen 60% 
7.6. Dem Gast bleibt es in den Fällen der Ziffer 7.2 b)   ausdrücklich vorbehalten, dem DJH-LvB 
nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend 
berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen 
oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat oder dass der DJH-LvB höhere Einnahmen durch 
eine anderweitige Belegung erzielt hat, als von ihm angerechnet. Im Falle eines solchen Nach-
weises ist der Gast nur verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen. 
7.7. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung dringend 
empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate möglicherweise keine An-
wendung finden könnte.  
7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur für den Rücktritt bzw. die Nichtanreise ei-
nes einzelnen Gastes. Sie gelten für Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine ver-
bindliche Buchung für eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist auch im Falle der Reduzie-
rung der Gästeanzahl unabhängig davon, ob diese durch bloße Mitteilung, ausdrückliche Kün-
digung oder Rücktrittserklärung oder durch Nichtanreise erfolgt. 
7.9.  Die vorstehenden Regelungen gelten auch für einen Abbruch des Aufenthalts durch den 
Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches außerordentliches Kün-
digungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus anderen Gründen den Ab-
bruch des Aufenthalts zu vertreten hat oder dieser ursächlich durch Umstände begründet wird, 
die ausschließlich in der Risikosphäre des DJH-LvB liegen. 

8.  An- und Abreise 

8.1.  Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich 
vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso be-
steht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtungen der JH am Abreisetag 
bis zu einer bestimmten Uhrzeit. 
8.2.  Soweit im Einzelfall demnach keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen 
wurde, ergeben sich die Zeiten für den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der späteste 
Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angaben zur jeweiligen JH, 
die dem Kunden spätestens in der Buchungsbestätigung mitgeteilt werden. 
8.3.  Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.  
8.4. Für spätere Anreisen gilt: 
a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spätestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten 
Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei 
mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will.  
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderwei-
tig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.  
c) Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter 
Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch für die nicht in Anspruch genommene Bele-
gungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder gesetzlich für die Gründe 
der verspäteten Ankunft und Belegung einzustehen. 
8.5. Die Freimachung der Unterkunft hat vollständig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeit-
punkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der DJH-
LvB eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Schadens bleibt dem DJH-LvB vorbehalten. 

9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausübung des Hausrechts; Mitnahme von 
Tieren; generelles Rauchverbot; Kündigung durch den DJH-LvB 

9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder 
ausgehändigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise 
möglich war. Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsichtspersonen Minderjähriger 
haben diese zur Einhaltung der Hausordnung anzuhalten und im Rahmen gesetzlicher und ver-
traglicher Bestimmungen zu ihrer Aufsichtspflicht hierfür einzustehen. 
9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschränkungen für die Nachtruhe, die im 
Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich über individuelle Regelung 
zur Nachtruhe und die für die Nachtruhe geltenden Bestimmungen vor Ort zu informieren. Aus-
nahmen von den Regelungen zur Nachtruhe bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung mit 
der Herbergsleitung. 
9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgemäß, so-
weit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln. 
9.4. In allen JH des DJH-LvB besteht in den Häusern selbst und der kompletten Anlage 
einschließlich Außengelände, ausgenommen ausdrücklich ausgewiesene Raucherbe-
reiche, striktes Rauchverbot. 
9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer 
Getränke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist 
ausschließlich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getränke gestattet. 
9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu überprüfen 
und feststellbare Mängel oder Schäden der Herbergsleitung unverzüglich mitzuteilen. Diese Ob-
liegenheit besteht ausdrücklich auch für Mängel oder Schäden, die vom Gast nicht als Störung 
oder Beeinträchtigung angesehen werden, wenn für den Gast objektiv erkennbar ist, dass über 
Zeitpunkt und Verantwortlichkeit für solche Schäden und deren Zuordnung an ihn oder vorange-
gangene Gäste Unklarheiten entstehen können. 
9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich der Herbergs-
leitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Mängeln oder 
Störungen oder wenn Abhilfemaßnahmen der Herbergsleitung den Mangel oder die Störung 
nicht abgestellt haben, ist der Gast zu einer nochmaligen Mängelanzeige verpflichtet. Unter-
bleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise entfal-
len. 
9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat 
zuvor dem DJH-LvB durch Erklärung gegenüber der Herbergsleitung eine angemessene Frist 
zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom DJH-LvB oder der Her-
bergsleitung verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem DJH-LvB 
bzw. der Herbergsleitung erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus 
solchen Gründen dem Gast die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 
9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsätzlich nicht gestattet.  
9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person übt für den 
DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kündigun-
gen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgeschäftlicher Vertreter 
des DJH-LvB jedwede sonstigen rechtlichen Erklärungen für diesen abzugeben und als dessen 

Stellvertreter und Empfangsboten entgegenzunehmen. In Person gilt dies für die Hausleite-
rin/den Hausleiter und jede von ihr/ihm bevollmächtigte Person. 

10. Rücktritt und Kündigung durch den DJH-LvB 

10.1. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung 
der JH  
a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstößt, 
b) den Hausfrieden, andere Gäste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stört, 
c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gästen oder der Herbergsleitung ge-
fährdet 
d) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des In-
ventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschließlich des Außengeländes und 
dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen 
e) bei Verstoß gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot, 
f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
10.2. Eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung 
des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Gäste und der 
Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straftaten) die sofortige Kündi-
gung auch unter Berücksichtigung der Interessen des Gastes gerechtfertigt ist. 
10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kündigen, wenn objektiv und konkret 
eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kündigung rechtfertigen 
würde. 
10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zurücktreten bzw. den Vertrag nach 
Belegungsbeginn kündigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff. 
1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sonstigen vertragswesent-
lichen Umständen falsche oder irreführende Angaben gemacht wurden, wenn der DJH-LvB bei 
Kenntnis der wahren Umstände aus sachlichen Gründen und im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen berechtigt gewesen wäre, die Buchung abzulehnen. 
10.5. Kündigt der DJH-LvB oder tritt er zurück, so behält er den Anspruch auf den gesamten 
Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt. Die Bestimmungen in Ziff. 7.4 bis 7.8 gelten entsprechend. 
10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kündigen, wenn die Durchführung des Ver-
trages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu ver-
tretenden Gründen, insbesondere Elementarschäden, behördliche Auflagen oder Sperrungen, 
Naturereignisse, Krankheiten, Epidemien oder aus sonstigen Gründen höherer Gewalt vereitelt, 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Der DJH-LvB ist verpflichtet, den Gast 
unverzüglich nach Kenntniserlangung über die Umstände, welche die Kündigung begründen, zu 
informieren und die Kündigung zu erklären. Etwa vom Gast geleistete Zahlungen werden unver-
züglich an diesen zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Gastes sind ausgeschlossen. 

11. Haftungsbeschränkung; Abstellen von PKW und Fahrrädern 

11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, 
die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Gastaufnahmevertrags überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des DJH-LvB oder eines der gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen des DJH-LvB beruht. 
11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB für eingebrachte Sachen gemäß  
§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 
11.3. Der DJH-LvB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 
während des Aufenthalts für den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für 
Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, so-
weit diese in der Buchungsgrundlage bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremd-
leistungen gekennzeichnet sind. 
11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH, 
auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zu-
stande. Es besteht keine Überwachungspflicht der JH. Bei Abhandenkommen oder Beschädi-
gung auf dem Grundstück der JH abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte 
sowie von Fahrrädern haftet die JH nicht, soweit die JH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre 
Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben.  

12. Verjährung 

12.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes gegenüber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahme-
vertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertrag-
licher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von dessen gesetzlichen Vertretern oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen, verjähren in drei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sons-
tiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des DJH-LvB, oder auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen.  
12.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist 
auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-
nen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag 
12.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umständen, die den An-
spruch begründen und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.  
12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen über geltend gemach-
te Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt 
bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeich-
nete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem 
Corona-Virus) 



 

 

13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets 
unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen 
Vorgaben und Auflagen erbracht wird. 
13.2. Der Gast erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschrän-
kungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typi-
schen Krankheitssymptomen die JH unverzüglich zu verständigen.  
13.3. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Gasts bleiben unberührt. 

14. Rechtswahl, Gerichtsstand 

14.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis. 
14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen. 
14.3. Für Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maßgebend. Für 
Klagen gegen Gäste, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des DJH-LvB vereinbart. 
14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Best-
immungen anwendbar sind.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

© Urheberrechtlich geschützt; Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | 
Stuttgart, 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern e.V. 
Mauerkircherstraße 5, 81679 München 
Tel. +49(0)89/92 20 98-0          Fax +49(0)89/92 20 98-40 
USt-IdNr.: DE129515074  
bayern@jugendherberge.de  
Vertretungsberechtigter Vorstand: Michael Gößl, Daniel Sautter 
Vereinsregister-Nr. VR 4127 beim Registergericht in München 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anschlusspartner (siehe den Hinweis in der Einleitung dieser Belegungsbedingungen) 
sind (08.08.2025): 
JH Augsburg, Unterer Graben 6, 86152 Augsburg; Rechtsträger: Augsburger Gesellschaft 
für Lehmbau, Bildung und Arbeit gGmbH, Piccardstraße 15 a, 86159 Augsburg 
JH Bad Kissingen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen; Rechtsträger: 
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 
Bad Kissingen. 
JH Bamberg, Jugendgästehaus am Kaulberg, Unterer Kaulberg 30, 96049 Bamberg; 
Rechtsträger: Diakonisches Werk Bamberg - Forchheim e.V., Heinrichsdamm 46, 96047 
Bamberg. 
JH Benediktbeuern „Don Bosco“, Don-Bosco-Straße 3, 83671 Benediktbeuern; 
Rechtsträger: Provinzialat der Salesianer Don Boscos Benediktbeuern, St. Wolfgangs-Platz 10, 
81669 München. 
JH Dinkelsbühl, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbühl; Rechtsträger: Große Kreisstadt Dinkels-
bühl, Segringer Str. 30, 91550 Dinkelsbühl. 
JH Gunzenhausen, Spitalstraße 3, 91710 Gunzenhausen; Rechtsträger: CVJM Landesverband 
Bayern e.V., Schweinauer Hauptstraße 38, 90441 Nürnberg 
JH Ingolstadt, Friedhofstraße 4 ½, 85049 Ingolstadt; Rechtsträger: Stadt Ingolstadt, 
Rathausplatz 2, 85047 Ingolstadt. 
JH Mühldorf am Inn, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19, 84453 Mühldorf; Rechtsträger: 
Stadt Mühldorf, Stadtplatz 21, 84453 Mühldorf. 
JH Pullach „Burg Schwaneck“, Burgweg 4-6, 82049 Pullach, Rechtsträger: Kreisjugendring 
München Land des Bayerischen Jugendrings, KdöR, Herzog- Heinrich- 
Straße 7, 80336 München. 
JH Rothenfels, Bergrothenfelser Str, 71, 97851 Rothenfels; Rechtsträger: Vereinigung 
der Freunde von Burg Rothenfels e. V., Bergrothenfelser Str. 71, 97851 Rothenfels. 
JH Spalt „Wernfels“, Burgweg 7-9, 91174 Spalt; Rechtsträger: CVJM Landesverband 
Bayern e. V., Schweinauer Hauptstraße 38, 90441 Nürnberg. 
JH Wirsberg, Sessenreuther Str, 31, 95339 Wirsberg; Rechtsträger: Landkreis 
Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach. 

http://www.nhdra.de/
mailto:bayern@jugendherberge.de


BELEGUNGSBEDINGUNGEN DES DEUTSCHEN JUGENDHERBERGSWERK LANDESVERBAND BAYERN E.V. FÜR GRUPPEN 
 

Sehr geehrter Gast und Gruppenauftraggeber der Jugendherbergen in BAYERN, 

der Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband BAYERN e.V. – nachstehend „DJH-LvB“ abgekürzt ist Eigentümer bzw. Betreiber von Jugendherbergen in BAYERN. Die Mitarbeiter des 

DJH-LvB und der einzelnen Jugendherberge – nachstehend „JH“ abgekürzt - setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung ein, um Ihren Aufenthalt in der jeweiligen JH so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dazu tragen auch klare Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten als Vertragspartner des DJH-LvB und der Ihrer Gruppenteilnehmer bei, die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden 

Belegungsbedingungen treffen wollen. Diese Bedingungen werden, soweit rechtswirksam vereinbart, Inhalt des Gastaufnahmevertrages, den Sie – nachfolgend „der Gruppenauftraggeber“ ge-

nannt und „GA“ abgekürzt - im Buchungsfall mit dem DJH-LvB abschließen. Diese Belegungsbedingungen ergänzen die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Lesen Sie bitte daher diese Bele-
gungsbedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. Diese Belegungsbedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch für Gastaufnahmeverträge in Jugendherbergen, deren Rechtsträger 

nicht der DJH-LvB ist, sondern die Anschlusspartner des DJH-LvB. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellung am Ende dieser Belegungsbedingungen. Im 
Falle der Buchung bei solchen Anschlusspartnern steht die Bezeichnung „DJH-LvB“ dann für den jeweiligen Rechtsträger als Ihrem Vertragspartner des jeweiligen Gastaufnahmevertrages.  

1. Geltungsbereich dieser Belegungsbedingungen; Definitionen und Stellung der Be-

teiligten;  

1.1. Diese Belegungsbedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, für Unterkunftsbuchungen 

geschlossener Gruppen. „Gruppe“ im Sinne dieser Belegungsbedingungen ist: 
a) Eine Personenmehrheit, bei der der Vertrag über die Belegung von Unterkünften bzw. Betten 

und/oder sonstigen Leistungen in einer JH mit einer Institution, einem Verein, einer Firma oder 

einem sonstigen rechtsfähigen Träger erfolgt. Dieser wird nachfolgend als Gruppenauftragge-

ber bezeichnet und „GA“ abgekürzt.  
b) Eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit, die in satzungsmäßigen Bestimmungen des DJH-

LvB, insbesondere zur Gruppenmitgliedschaft, sowie in Ausschreibungen und Angeboten als 

Gruppe bezeichnet ist. In diesem Fall ist Gruppenauftraggeber („GA“) die für die Gruppe han-

delnde Person.  
c) Jede Personenmehrheit, unabhängig von deren Personenzahl, Rechtsfähigkeit oder Status, 

für deren Buchung die Anwendung dieser Belegungsbedingungen ausdrücklich vereinbart 

wurde. In diesem Fall ist Gruppenauftraggeber („GA“) ebenfalls die für die Gruppe handelnde 
Person.  

1.2. Gruppenverantwortliche(r) – nachfolgend „GV“ abgekürzt - sind der oder die vom Gruppen-

auftraggeber eingesetzte Person(en), welche im Auftrag des GA die Vertragsverhandlungen 

und/oder die Buchungsabwicklung mit dem DJH-LvB vornehmen und/oder die Gruppe im Auf-
trag des GA als verantwortliche Leitungsperson begleiten. 

1.3. Bei der Buchung von Gruppenreisen durch einen GA ist ausschließlich dieser, nicht der ein-

zelne TN, Vertragspartner und Zahlungspflichtiger gegenüber dem DJH-LvB.   

1.4. Die Teilnehmer als Mitglieder der Gruppe, nachstehend „TN“ abgekürzt, haben die 
Stellung eines Begünstigten nach den Grundsätzen eines Vertrages zugunsten Dritter mit der 

Maßgabe, dass die TN nicht berechtigt sind, die Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbe-

sondere die Unterkunftsleistungen an sich selbst ohne Zustimmung bzw. Mitwirkung des GA zu 

fordern und/oder die vertraglichen Vereinbarungen mit dem GA abzuändern. 

2. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmever tra-

ges 

2.1. Voraussetzung für die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme 

der vertraglichen Leistungen ist die Gruppenmitgliedschaft des GA im Deutschen Jugend-

herbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation 
(IYHF). Die Gruppenmitgliedschaft ist vom GA vor Aufnahme der TN in die JH bei der An-

reise nachzuweisen. Dem DJH-LvB steht bis zum Erwerb bzw. zum Nachweis der Mit-

gliedschaft das Recht zu, den Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen 
vertraglichen Leistungen zu verweigern. Erfolgt der Erwerb bzw. der Nachweis der Mit-

gliedschaft trotz Mahnung mit angemessener Fristsetzung, spätestens bis zum Check-in 

in der JH, nicht, so kann der DJH-LvB den Gastaufnahmevertrag kündigen und den GA 

mit Rücktrittskosten entsprechend Ziff. 8.6 bis 8.11 dieser Belegungsbedingungen belas-
ten.  

2.2. Der Gastaufnahmevertrag wird nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziff. 3 (Vertragsab-

schluss) auflösend bedingt durch den Nachweis bzw. den Erwerb dieser Gruppenmitg lied-

schaft abgeschlossen. Dies bedeutet, dass ohne einen solchen Nachweis kein vertraglicher 
Anspruch auf Unterbringung der TN des GA in der gebuchten JH und auf Inanspruch-

nahme sonstiger vertraglicher Leistungen besteht.  

2.3. Bezüglich der Voraussetzungen der Gruppenmitgliedschaft wird auf die Informa-

tionen verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter 
https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgerufen werden können 

und dem GA auf Anforderung per E-Mail oder per Fax übermittelt werden.  

2.4. Es obliegt demnach dem GA, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft 
die Voraussetzungen einer Gruppenmitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entspre-

chenden Nachweis der Gruppenmitgliedschaft mit sich zu führen.  

3. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in 

Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestätigung; unverbindliche 

Reservierungen; Gäste mit Mobilitätseinschränkungen; Buchungsablauf 

3.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbstständige Einrichtungen des 

DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff „JH“ aufgeführt ist, 

betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom GA gebuchte bzw. besuchte JH, in rechtli-

cher Hinsicht, auch soweit dies im Einzelfall nicht ausdrücklich aufgeführt ist, den DJH-LvB als 
Vertragspartner des Gastes. 

3.2. Für alle Buchungsarten gilt: 

a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschrei-

bung der JH im Internet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergänzenden Informationen 
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem GA bei der Buchung vorliegen. 

b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezüglich Vertragsabschluss, Kündigung, Rücktritt und 

in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschäftliche Vertreter des DJH-LvB tätig. 
c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollmächtigt, Verein-

barungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten 

Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen des DJH-LvB hin-

ausgehen oder im Widerspruch zur Unterkunfts- bzw. Leistungsbeschreibung stehen. 
d) Angaben in Katalogen und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder des-

sen Hauptverband herausgegeben werden, sind für den DJH-LvB und dessen Leistungspf lic ht 

nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem GA zum Inhalt der 

Leistungspflicht des DJH-LvB gemacht wurden. 
3.3. Der GA kann sein Interesse an einer Buchung an die DJH-LvB mündlich, schriftlich, telefo-

nisch, per E-Mail oder über das Internet übermitteln. Diese Interessenbekundung ist für den GA 

unverbindlich und dient als Grundlage für die Erstellung eines für den GA und den DJH-LvB 

noch unverbindlichen Angebots des DJH-LvB.  
3.4. Teilt der GA dem DJH-LvB seine Zustimmung zu diesem Angebot mit, so un-

terbreitet der DJH-LvB durch Übermittlung eines entsprechenden Vertragsexemp-

lars sowie dieser Belegungsbedingungen ein verbindliches Angebot auf Abschluss 

eines Gastaufnahmevertrages. Grundlage dieses verbindlichen Vertragsangebots des 

DJH-LvB sind die Angaben im Angebot selbst sowie die Beschreibung der JH und die ergän-

zenden Informationen in ergänzenden Angebotsgrundlagen (Katalog, Prospekt, Internetbe-
schreibung) soweit diese dem GA bei der Buchung vorliegen. 

3.5. Der Gastaufnahmevertrag mit dem GA kommt rechtsverbindlich dadurch zu Stande, dass 

der GA dieses Angebot durch Unterzeichnung des Vertrages, mit Stempel versehen und in der 

für die Rücksendung bezeichneten Form ohne Änderung, Erweiterung oder sonstige Einschrän-
kungen annimmt und diese Annahmeerklärung der DJH-LvB innerhalb der im Angebot genann-

ten Frist zugeht.  

3.6.  Erfolgt die Annahmeerklärung durch den GA mit Änderungen, Erweiterungen oder sonsti-
gen Einschränkungen gegenüber dem vom DJH-LvB übermittelten Vertragsangebot kommt 

nach den gesetzlichen Bestimmungen zunächst kein Vertrag zu Stande. In diesen Fällen wird 

der DJH-LvB alternativ und nach seinem freien Ermessen wie folgt verfahren:  

a) Er wird dem GA mitteilen, dass die Änderungen, Erweiterungen oder sonstigen Einschrän-
kungen nicht akzeptiert werden können und demnach der Vertrag nicht zu Stande gekommen 

ist. 

b) Sind die Änderungen, Erweiterungen oder sonstigen Ergänzungen für den  

DJH-LvB akzeptabel wird er eine ausdrückliche Bestätigung der Annahme erteilen. Dann 
kommt durch den Zugang der entsprechenden Bestätigung beim GA der Vertrag mit diesen Än-

derungen, Erweiterungen oder sonstigen Ergänzungen zu Stande. 

c) Der DJH-LvB wird ein neues Vertragsexemplar ausfertigen und dem GA übersenden. Dann 

kommt der Vertrag entsprechend den Regelungen in Ziff. 3.4 zu Stande, wenn der GA nach 
Maßgabe dieser Bestimmung den Vertrag fristgemäß und rechtsverbindlich unterzeichnet zu-

rücksendet. 

d) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues 
Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-

stande, wenn der GA die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzah-

lung oder die Inanspruchnahme der Unterkunft erklärt.  

e) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Rücktritt berechtigen, 
sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB möglich. Ist eine 

unverbindliche Reservierung nicht ausdrücklich vereinbart worden, so führt die Buchung nach 

Ziffer 2.5 und 2.6 dieser Bedingungen grundsätzlich zu einem für den DJH-LvB und den GA 

rechtsverbindlichen Vertrag. Ist eine Option schriftlich vereinbart worden, so hat der GA bis zum 
vereinbarten Zeitpunkt dem DJH-LvB Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als verbindli -

che Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht oder nicht fristgemäß, verfällt die Op-

tion ohne weitere Benachrichtigungspflicht des DJH-LvB. Erfolgt die Mitteilung fristgerecht, so ist 

der Vertrag unabhängig einer vom DJH-LvB noch erfolgenden Buchungsbestätigung mit Zu-
gang der Nachricht des Gastes beim DJH-LvB verbindlich abgeschlossen. 

f) Der GA wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetzli-

chen Vorschrift des § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB kein Widerrufsrecht nach Vertragsabschl uss 
besteht. Vereinbarungen über variable Teilnehmerzahlen bzw. zu Meldefristen für den GA zur 

abschließenden verbindlichen Mitteilung der Teilnehmerzahl bleiben hiervon unberührt. 

3.7. Soweit der Gastaufnahmevertrag mit dem GA ganz oder teilweise Unterkünfte für Gäste mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkung en  
zum Gegenstand hat, gilt: 

a) Der DJH-LvB bemüht sich bei entsprechenden Kapazitäten und bei deren konkreter Verfüg-

barkeit in der jeweiligen JH, Gäste mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen 

oder Mobilitätseinschränkungen in der JH aufzunehmen.  Hierzu bittet der DJH-LvB jedoch drin-
gend darum, dass der GA bereits bei der Buchung genaue Angaben über die Personenzahl 

jener TN, Art und Umfang bestehender Behinderungen, gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

oder Mobilitätseinschränkungen macht, damit geprüft werden kann, ob ein Aufenthalt jener TN 

in der gewünschten JH und der angegebenen Zahl der TN möglich ist und die Buchung bestätigt 
werden kann.  

b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des GA besteht nicht. Sollte der GA, 

jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen oder sollte sich entsprechendes aus den 
vom GA , besteht im Falle der Bestätigung und Durchführung der Buchung keine Einstandspf lic ht 

des DJH-LvB für Beeinträchtigungen, die sich für den GA aus dem DJH-LvB nicht bekannten 

oder nicht erkennbaren Umständen ergeben.  

c) Sollte sich bei freiwillig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder 
wesentliche Einrichtungen der JH für die TN unter Berücksichtigung ihrer besonderen Belange 

ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchungsbestätigung mit dem GA 

Kontakt aufnehmen, um zu klären, welche Möglichkeiten für einen Aufenthalt des Gastes bzw. 

eine Annahme der Buchung trotz der für den GA zu erwartender Probleme und Beeinträchtigun-
gen gegeben sind. 

d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen ganz oder bezüglich einer bestimmten Personenzahl jener TN nur dann ableh-
nen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder für ihn erkennbaren besonderen Gegebenheiten bei 

den TN eine Aufnahme in die JH objektiv nicht möglich ist, weil die angefragte Unterkunft oder 

wesentliche Einrichtungen der JH für den TN unter Berücksichtigung seiner besonderen Belange 

ungeeignet sind.   
3.8. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu 

Art und Zahl verfügbarer Unterkünfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundsätz-

lich unverbindliche Verfügbarkeitsauskünfte und stellen kein verbindliches Vertragsangebot an 

den GA dar. 
3.9. Für Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt: 

a) Mit der Buchung bietet der GA dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages 

verbindlich an. An die Buchung ist der GA 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag gerech-

net) gebunden, soweit – insbesondere bei telefonischen Buchungen – nichts anders vereinbart 
ist. Ein Anspruch auf die Annahme telefonischer Buchungen besteht nicht.  

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail übermittelten Bu-

chungsbestätigung (Annahmeerklärung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.   
3.10. Mündliche Buchungen vor Ort in der JH führen im Falle der Annahme der Buchung 

durch die verbindliche mündliche Bestätigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des 

verbindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingungen als Ver-

tragsinhalt, soweit der GA bei der Buchung die Möglichkeit hatte, von diesen Belegungsbedin-
gungen – z.B. als Aushang in der JH - in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. Die JH kann 



das Ausfüllen eines schriftlichen Buchungsformulars und/oder die Bestätigung der Zustimmung 
zu diesen Belegungsbedingungen (schriftlich oder durch Ankreuzen auf dem Meldeschein) ver-

langen. 

3.11. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation über ein Online-Buchungsverfahren 

(Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), insbesondere über das Internet erfolgen, gilt für 
den Vertragsabschluss: 

a) Dem GA wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Internetport a l 

erläutert. Dem GA steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurückset-

zen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglich kei t 
zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. Die zur Durchführung der Onlinebuchung angege-

benen Vertragssprachen sind angegeben.  

b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird 

der GA über diese Speicherung und die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes un-
terrichtet. 

c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der GA 

dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der GA 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung gebunden. 

Dem GA wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 

d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig bu-

chen" begründet keinen Anspruch des GA auf das Zustandekommen eines Gastaufnah -
mevertrages. 

4. Leistungen und Leistungsänderungen; Tagungs- und Seminarleistungen 

4.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der 

Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH 

sowie aus etwa ergänzend mit dem GA ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. Dem GA wird 
empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen. 

4.2. Ohne besondere ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des GA auf die Zuwei-

sung bestimmter Zimmer an seine TN, auf eine bestimmte Lage von Zimmern sowie auf die 

Platzierung von Zimmern von TN neben oder in der Nähe der Zimmer anderer TN und/oder des 
GV bzw. des GA. Für die Zuweisung und Platzierung von Betten gilt die vorstehende Regelung 

entsprechend. 

a) Zimmerlisten und Belegungspläne des GA oder des GV sind für den DJH-LvB bzw. die JH 

nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde und wenn solche Zimmerlisten 
oder Belegungspläne innerhalb einer vereinbarten Frist vollständig und nachvollziehbar schriftlich 

oder in der Textform übermittelt wurden. 

b) Der JH bleibt es vorbehalten, Belegungspläne und Zimmerlisten einseitig und ohne Zustim-
mung des GA bzw. des GV, auch unmittelbar bei Ankunft der Teilnehmer, zu ändern, soweit sich 

die Zahl oder die Zusammensetzung der Teilnehmer (insbesondere auch nach Alter und Ge-

schlecht) gegenüber der ursprünglich getroffenen vertraglichen Vereinbarung bzw. den ur-

sprünglich vereinbarten Zimmerlisten oder Belegungsplänen verändert haben. Ansonsten ist die 
JH beim Vorliegen zwingender sachlicher Gründe, insbesondere bei Elementarschäden, nicht 

aufschiebbaren Reparaturarbeiten oder sonstigen Gründen zu einer Änderung von Belegungs -

plänen und Zimmerlisten berechtigt. 

4.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen 
der den TN zugewiesenen Unterkünften besteht nicht, sofern diesbezüglich keine ausdrückliche 

Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende Größe und Ausstattung nicht aus 

dem verbindlichen Angebot der Buchungsgrundlage, der vereinbarten Zimmer- oder der Preis-
kategorie ergibt. 

4.4. Zu ergänzenden Leistungen über die Überlassung der Unterkunft hinaus ist der DJH-LvB 

bzw. die örtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundlage ergibt 
oder diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Dies gilt insbesondere für 

die Überlassung und den Zugang zu Freizeiteinrichtungen, für Verpflegungsleistungen, für Trans-
portleistungen sowie für Betreuungs- und Hilfsleistungen. 

4.5. Bezüglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, für die in der 

Buchungsgrundlage, insbesondere in der Internetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH aus-
drücklich auf saisonale Einschränkungen hingewiesen wurde, besteht die Leistungspflicht nur 

nach Maßgabe dieser saisonalen Beschränkungen.  
4.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Mobilitäts-

einschränkungen als TN aufgenommen werden, besteht ohne ausdrückliche diesbezügl iche 

Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaffung und Aufrechterhal-
tung bestimmter Beschaffenheiten, Funktionalitäten, Einrichtungen oder Gegebenheiten, die für 

den jeweiligen TN erforderlich oder von diesem gewünscht sind. Besondere Betreuungsleist un-

gen für solche TN sind vertraglich nur geschuldet, wenn diese ausdrücklich vereinbart ist oder in 
der Buchungsgrundlage ausdrücklich als allgemeine Leistungen des Hauses angeboten wer-

den. Anwendbare zwingende gesetzliche Bestimmungen über die Verpflichtung bei der Auf-
nahme solcher Personen bleiben hiervon unberührt. 

4.7. Bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Minderjährigen wird auf Ziff. 6 dieser 

Bedingungen verwiesen. 

4.8. Bei Tagungs- und Seminaraufenthalten besteht die vertragliche Leistung des DJH-LvB un-
ter anderem in der Überlassung der Seminarräume in der vereinbarten Anzahl, Größe, Dauer 

der Überlassung und Ausstattung einschließlich ausdrücklich vereinbarter technischer oder sons-

tiger Ausrüstungen. Ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung ist die Überlassung techni-

scher Einrichtungen (z.B. Verstärkeranlage, Datenbeamer, Leinwand) eine bestimmte Bestuh-
lung, die Überlassung von Materialien (z.B. Stifte, Papier,) und sonstige Leistungen nicht geschul-

det. 

5. Preise und Preiserhöhungen 

5.1. Es gelten die zwischen dem GA und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.  

5.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise für den vom GA gebuchten Zeit-
raum noch nicht fest, so gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315 BGB 

die Preise, welche der DJH-LvB nachträglich für den entsprechenden Buchungszeitraum und die 

gebuchte Leistung festlegt. Weichen solche Preise zu Ungunsten des GA um mehr als 5% von 

den zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Preisen für den gleichen Belegungszeitraum und den 
gleichen Leistungsumfang ab, so ist der GA berechtigt, kostenfrei vom Gastaufnahmevert rag 

zurückzutreten. Der DJH-LvB wird dem GA binnen 2 Wochen nach Festsetzung der entspre-

chenden Preise unterrichten; der GA hat ein eventuelles Recht auf Rücktritt unverzüglich nach 
Zugang der Mitteilung über die festgesetzten Preise dem DJH-LvB gegenüber geltend zu ma-

chen. 

5.3. Freiplätze werden, nach Maßgabe folgender Regelungen, ausschließlich Schulen ge-

währt, soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart wurde: 
a) Jede 11. Person frei bei Buchung von mindestens vier Übernachtungen mit Vollpension. 

Förderschulen erhalten unabhängig von der Klassenstärke einen Freiplatz bei 4 Übernachtun-

gen mit Vollpension. 

b) Die Freiplätze werden, soweit Voraussetzungen nach a) vorliegen, auflösend bedingt gewährt. 
Die entsprechende Gutschrift wird erst im Rahmen der Schlusszahlung erteilt und bei dieser be-

rücksichtigt. Anzahlungen sind demgemäß ohne Berücksichtigung der Freiplätze zu leisten. 

c) Verändern sich die für die Gewährung von Freiplätzen nach a) festgelegten Voraussetzungen 
ohne, dass dies von Seiten des DJH-LvB selbst zu vertreten ist, insbesondere also durch Redu-

zierung der Teilnehmerzahlen, Rücktritt oder Kündigung seitens des GA oder der Teilnehmer so, 

dass nach der tatsächlichen Teilnehmerzahl die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen entfällt 

der Anspruch auf Gewährung der Freiplätze. 
5.4. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsab-

schluss berechtigt, eine Preiserhöhung nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu verlangen: 

a) Eine Preiserhöhung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt werden 

◼ bei einer Erhöhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)  
◼ bei einer Erhöhung von Personalkosten 

◼ sowie bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern und Abgaben, soweit sich diese Erhö-

hung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt. 

5.5. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich ver-
einbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Um-

stände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertragsabschluss für den 

DJH-LvB nicht vorhersehbar waren. Der DJH-LvB hat den GA unverzüglich nach Bekanntwer-
den des Erhöhungsgrundes zu unterrichten, die Erhöhung geltend zu machen und den Erhö-

hungsgrund nachzuweisen. 

5.6. Im Falle einer zulässigen Erhöhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises übersteigt, 

kann der GA ohne Zahlungsverpflichtung gegenüber dem DJH-LvB vom Vertrag zurücktreten. 
Die Rücktrittserklärung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJH-LvB gegenüber unver-

züglich nach Zugang des Erhöhungsverlangens zu erklären. Die Schriftform oder Textform (E-

Mail) wird empfohlen.  

6. Minderjährige 

6.1.   Für alleinreisende Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein An-
spruch auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten 

volljährigen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklärungen von Sor-

geberechtigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast aufgenommen werden, egal in wel-

cher Form, ermöglichen keine Aufnahme des Minderjährigen. 
Für alleinreisende Minderjährige ab 14 Jahren besteht ein beschränkter Anspruch auf Auf-

nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufge-

nommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen 

Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein gültiger Personalauswei s 
oder Reisepass des Minderjährigen sowie die Elternerklärung ordnungsgemäß ausgefüllt 

und unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjährigen vorgelegt wird. Die El-

ternerklärung muss dabei zwingend und ausschließlich in der Form abgefasst sein, wie sie unter 
folgender Internetadresse veröffentlicht ist: https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung. 

Sonstige Zustimmungserklärungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzep-

tiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind. 

6.2. Die Unterbringung von alleinreisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr erfolgt ausschließlich nach Geschlechtern getrennt. Eine gemischte Unterbringung 

kann mit schriftlicher Zustimmungserklärung des Personensorgeberechtigten erfolgen, die der 

Leitung der JH bei der Ankunft im schriftlichen Original (kein Telefax, keine E-Mail, keine SMS) 

vorgelegt werden muss. Die vorstehende Regelung gilt nicht für die Aufnahme von Kindern nach 
Ziff. 6.1., welche nur zusammen mit der sorgeberechtigten Person untergebracht werden. 

6.3. Bei mitreisenden und alleinreisenden Minderjährigen ist von der Leistungspflicht des DJH-

LvB bzw. der JH ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die Übernahme einer 
Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt dem vom GA eingesetzten GV.   

6.4. Es obliegt dem GA als vertragliche Hauptpflicht, eine ausreichende Zahl qualifizierter GV als 

Betreuer der TN einzusetzen. Der GA ist verpflichtet, dem DJH-LvB bzw. der JH spätestens 

zwei Wochen vor dem vertraglich vereinbarten Belegungsbeginn Name, Anschrift, Beruf, Fest-
netznummer und Mobilfunknummer des/der GV mitzuteilen. Bei einem Wechsel in der Person 

des/der GV sind die geänderten Daten unverzüglich mitzuteilen. 

6.5. Wird die Gruppe des GA bei Aktivitäten in der JH in verschiedene kleinere Gruppen aufge-

teilt, verbleiben ein Teil der Gruppe bzw. einzelne Teilnehmer im Rahmen anderweitiger Aktivitä-
ten der übrigen Gruppenmitglieder in der JH oder werden minderjährigen Teilnehmern selbst-

ständige Aktivitäten gestattet, so gilt: 

a) Es obliegt dem GA, sicherzustellen, dass für die jeweiligen Kleingruppen die Beaufsichtigung 

durch eine hierzu befähigte, volljährige Person sichergestellt ist. 
b) Werden den minderjährigen Teilnehmern selbstständiger Aktivitäten gestattet, so hat der GA 

entsprechende schriftliche Zustimmungserklärungen des/der gesetzlichen Vertreter bereits vor 

der Ankunft in der JH und der Anreise einzuholen und der JH als Nachweis vorzulegen. 
6.6. Dem/den GV obliegt vollständig und umfassend die Aufsichtspflicht über alle minderjährigen 

TN. Dies umfasst die Belehrung, Anleitung, Kontrolle, Überwachung und gegebenenfalls die Ab-

mahnung und die Durchführung konkreter Maßnahmen der Aufsicht. Dem GV obliegt diesbe-

züglich insbesondere die Information der minderjährigen TN zu örtlichen Verhältnissen und Ge-
fahrenquellen, über die Bestimmungen der Hausordnung der jeweiligen JH sowie von Anord-

nungen und Verboten der Hausleitung und die Überwachung der Einhaltung solcher Vorgaben. 

6.7. Als GV dürfen grundsätzlich nur volljährige Personen eingesetzt werden. 

6.8. Der DJH-LvB bzw. die Hausleitung bzw. eine von dieser beauftragte Person der JH können 
rechtsgeschäftliche Erklärungen jedweder Art, insbesondere auch Abmahnungen, Verwarnun-

gen, Kündigungen, Verhaltensanweisungen zur Einhaltung der Hausordnung oder sonstige Er-

klärungen mit rechtlicher Wirkung für den DJH-LvB und den GA an den GV richten. 

6.9. Erweist sich die Person, die Qualifikation oder das konkrete Verhalten bzw. Unterlassungen 
des GV objektiv als mangelhaft, insbesondere auch im Hinblick auf dadurch ausgelöste Störun-

gen des Hausfriedens, Verletzungen der Hausordnung, Sachbeschädigungen, Straftaten oder 

vergleichbare Sachverhalte, so ist der DJH-LvB bzw. die Hausleitung der JH oder eine von die-
ser beauftragte Person berechtigt, vom GA eine sofortige Auswechslung des GV bzw. den Ein-

satz weiterer GV zu verlangen. 

7. Zahlung und Umbuchungen 

7.1. Die örtlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemäß über diese er-

folgt, Inkassobevollmächtigte des DJH-LvB mit der Maßgabe, dass sämtliche nachfolgend fest-
gelegten Rechte und Pflichten auch für die örtliche JH als Inkassobevollmächtigte und Vertreter 

des DJH-LvB gelten. 

7.2. Sämtliche Zahlungspflichten treffen den GA als Auftraggeber unmittelbar, ohne, dass es auf 
die Zahlung ankommt, die der GA von seinen TN für die Teilnahme am Aufenthalt bzw. die In-

anspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen zu fordern hat bzw. erhält. 

7.3. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem GA getroffenen 

und gegebenenfalls im verbindlichen Angebot vermerkten Regelung. Ist eine besondere Verein-
barung nicht getroffen worden, so ist bis mindestens 4 Wochen vor Belegungsbeginn eine Zah-

lung in Höhe von 50% des Gesamtpreises (einschließlich aller Entgelte für Nebenkosten und 

Zusatzleistungen), der Restbetrag bei Ankunft der Gruppe, vor Bezug der Unterkünfte bzw. der 
Betten und Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen, zahlungsfällig und an die jeweilige 

JH vor Ort zu bezahlen. Im Einzelfall und bei ausdrücklicher vorheriger Vereinbarung ist die ge-

samte Zahlung auch bei GA mit Sitz im Inland vor Belegungsbeginn zu leisten. 



7.4. Für GA mit Sitz im Ausland gilt, dass grundsätzlich und, soweit keine anderweitige Verein-
barung ausdrücklich getroffen wurde, der Gesamtpreis (einschließlich aller Entgelte für Neben-

kosten und Zusatzleistungen) 6 Wochen vor Belegungsbeginn an die jeweilige JH zu bezahlen 

ist. Bei Belegungsverträgen, die kurzfristiger als 6 Wochen vor Belegungsbeginn zustande kom-

men, ist der Gesamtpreis (einschließlich aller Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen) 
sofort zahlungsfällig und unbedingt vor Anreise der Gruppe zu bezahlen. 

7.5. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsätzlich gebühren- und 

spesenfrei für den angegebenen Zahlungsempfänger zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen 

und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Zahlungen mit Kreditkarte sind in vielen JHs 
möglich. Ein Rechtsanspruch auf Bezahlung mit Kreditkarten besteht jedoch nicht.  

7.6. Ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und 

in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht- oder Auf-
rechnungsrecht des GA, so gilt: 

a) Ohne vollständige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung 

besteht kein Anspruch des GA auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der ver-

traglichen Leistungen 
b) Erfolgt durch den GA eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mah-

nung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so ist der DJH-LvB, berechtigt, 

vom Vertrag mit dem GA zurückzutreten und diesen mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 8 dieser 
Bedingungen zu belasten. 

7.7. Ein Anspruch des GA nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des An- und Ab-

reisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungsart, 

der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vertraglicher Leistungen (Um-
buchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des GA dennoch eine Umbuchung vorgenommen, 

kann der DJH-LvB bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt von € 50,- 

pro Umbuchung erheben. Umbuchungswünsche des GA, die später als 6 Wochen vor Bele-

gungsbeginn erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rück-
tritt vom Gastaufnahmevertrag gemäß Ziffer 8. und gleichzeitiger Neubuchung durchgeführt wer-

den. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. Für 

Veränderungen der Teilnehmerzahl, Zahl und Art der Betten/Zimmer, der Kategorie oder 

der Verpflegung, die von vornherein mit dem GA vertraglich vereinbart wurden, fallen 
Umbuchungsentgelte nicht an, soweit solche Änderungen vom GA innerhalb der verein-

barten Fristen vorgenommen werden. 

8. Rücktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts 

8.1. Der GA wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmeverträgen kein allgemeines ge-

setzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. Der DJH-LvB räumt dem GA jedoch 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ein vertragliches Rücktrittsrecht ein.  

8.2. Der Rücktritt ist jederzeit bis zum Belegungsbeginn möglich. Dem GA wird zur Vermeidung 

von Missverständnissen empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Die Rücktrittserklärung 
ist grundsätzlich an die JH zu richten. Das Rücktrittsrecht kann bis 8 Wochen vor dem Tag des 

Belegungsbeginns kostenlos ausgeübt werden, wobei für die Rechtzeitigkeit der Zugang bei der 

jeweiligen JH maßgeblich ist. Bei einem Rücktritt später als 8 Wochen vor Belegungsbeginn 
bleibt der Anspruch des DJH-LvB auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises ein-

schließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, bestehen.   

8.3. Der DJH-LvB hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Verpflich-

tung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der 
gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimmer; Gruppenzimmer) um eine anderweitige Belegung 

der Unterkunft zu bemühen. 

8.4. Der DJH-LvB hat sich Einnahmen aus einer anderweitigen Belegung und, soweit diese nicht 

möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen.  
8.5. Soweit dies aus sachlichen Gründen, insbesondere verspätetem oder kurzfristigem Rücktritt 

des GA oder Nichtanreise ohne Rücktrittserklärung, aus Gründen der Auslastung der JH, bei 

schlechter Buchungslage aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse oder ähnlichen Gründen 

gerechtfertigt ist, kann der DJH-LvB die Unterkunft und nicht in Anspruch genommene Zusatz-
leistungen im Rahmen einer anderweitigen Belegung bzw. Verwendung auch zu günstigeren 

Preisen anbieten als diejenigen, die mit dem GA vereinbart wurden. In diesem Fall sind nur die 

entsprechend geringeren Einnahmen anzurechnen.  
8.6. Soweit der GA das gemäß Ziff. 8.2 vereinbarte Rücktrittsrecht nicht oder nicht fristge-

recht ausübt, hat er im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise nach den von der Rechtspre-

chung anerkannten Prozentsätzen und nach Maßgabe der Grundsätze des § 537 BGB für die 

Bemessung ersparter Aufwendungen, an den DJH-LvB die folgenden Beträge zu bezahlen, je-
weils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkos-

ten), jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie z.B. Kurtaxe: 

◼ Bei Übernachtung     90% 

◼ Bei Übernachtung mit Frühstück    80% 
◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen 70% 

◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen 60% 

8.7. Dem GA bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem DJH-LvB nachzuweisen, dass seine er-

sparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. 
dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen statt-

gefunden hat oder dass der DJH-LvB höhere Einnahmen durch eine anderweitige Belegung er-

zielt hat, als von ihm angerechnet. Im Falle eines solchen Nachweises ist der GA nur verpflichtet, 
den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen. 

8.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der GA bzw. dessen TN den 

Aufenthalt aus Gründen abbrechen, die in ihrer Person liegen (§ 537 Abs. 1 S. 1 BGB). Gewähr-

leistungsansprüche des GA bzw. der TN bleiben hiervon unberührt. 
8.9. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.  

8.10. Sind mit dem GA variable Teilnehmerzahlen und/oder Betten/Zimmer vereinbart worden, 

so hat der GA dem DJH-LvB schriftlich oder in Textform bis zum vereinbarten Zeitpunkt Mittei-

lung über die endgültigen Teilnehmerzahlen bzw. Betten/Zimmer zu machen. Erfolgt eine solche 
Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig, so kann der GA den Zahlungsanspruch entsprechend Ziff. 

8.6 - Ziff. 8.8 geltend machen. 

8.11. Für die Stornierung von Tagungs- und Seminarleistungen gilt: 

a) Das kostenfreie Rücktrittsrecht entsprechend Ziff. 8.2 gilt auch für Verträge über Tagungs- und 
Seminarleistungen (also die Überlassung von Räumen, technischen Einrichtungen und Verpfle-

gungsleistungen). Ebenso gilt für Tagungs- und Seminarleistungen die Regelung in Ziff. 8.10 

über die Veränderung von Teilnehmerzahlen entsprechend. 
b) Bestehen die vertraglich vereinbarten Tagungs- und Seminarleistungen aus der Überlassung 

von Räumen, Verpflegung (Mittagessen, Pausenverpflegung, Imbiss) und eventuellen sonstigen 

Leistungen, so betragen die Rücktrittskosten, unabhängig von Art und Umfang der Tagungsleis -

tungen, 80 % des vereinbarten Gesamtpreises aller vereinbarten Leistungen, auch wenn 
diese im Vertrag einzeln aufgeführt sind. 

c) Sind zusätzlich zu den Tagungs- und Seminarleistungen Übernachtungsleistungen für Ta-

gungsteilnehmer, Referenten oder sonstige mitwirkenden oder teilnehmenden Personen verein-

bart, so betragen die Rücktrittskosten - abweichend von Ziff. 8.6 dieser Vertragsbedingung en 
-  80% aus dem Gesamtpreis aller Leistungen, also der Tagungs- und Seminarleistungen, der 

Verpflegungsleistungen, Zusatzleistungen und der Übernachtungsleistungen. 

d) Die Rechte des GA zum Nachweis höherer ersparter Aufwendungen und/oder einer ander-
weitigen Verwendung der Leistungen bzw. anderweitiger Einnahmen entsprechend Ziff. 8.7 gel-

ten für den Anspruch auf Rücktrittskosten bei Tagungsleistungen mit oder ohne Übernachtung 

entsprechend. 

8.12. Ein Anspruch des GA auf Bezug der Unterkünfte bzw. Inanspruchnahme der vertraglich 
vereinbarten Leistungen durch seine TN am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht 

nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtungen der JH 

am Abreisetag bis zu einer bestimmten Uhrzeit. 

8.13.  Soweit im Einzelfall demnach keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen 
wurde, ergeben sich die Zeiten für den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag der und der spä-

teste Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angaben zur jeweiligen 

JH, die dem GA spätestens in der Buchungsbestätigung mitgeteilt werden. 

8.14.  Die Anreise der TN des GA hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfol-
gen.  

8.15. Für spätere Anreisen gilt: 

a) Der GA und der GV sind verpflichtet der jeweiligen JH spätestens bis zum mitgeteilten bzw. 
vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls die Gruppe oder einzelne TN verspätet 

anreisen oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag be-

ziehen wollen.  

b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderwei-
tig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 8 entsprechend.  

c) Teilt der GA oder der GV eine spätere Ankunft mit, hat der GA die vereinbarte Vergütung, 

abzüglich ersparter Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 8. auch für die nicht in Anspruch 

genommene Belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder gesetz-
lich für die Gründe der verspäteten Ankunft und Belegung einzustehen. 

8.16. Die Freimachung der Unterkunft durch die TN des GA hat vollständig zum mitgeteilten bzw. 

vereinbarten Zeitpunkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unter-

kunft kann der DJH-LvB eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmac hung 
eines weitergehenden Schadens bleibt dem DJH-LvB vorbehalten. 

9. Pflichten des GA; Hausordnungen; Ausübung des Hausrechts; Mitnahme von Tie-

ren; generelles Rauchverbot; Kündigung durch den DJH-LvB 

9.1. Für die nachstehenden Verpflichtungen gilt, dass der GA als Vertreter seiner TN die Einhal-

tung dieser Bestimmungen zusichert. Der GA ist verpflichtet, mit seinen TN entsprechende 
rechtsverbindliche Vereinbarung zu treffen und verbindliche Anweisungen zu erteilen, welche die 

Einhaltung der nachfolgenden Vorschriften durch die TN des GA gewährleisten. 

9.2. Der GA, der GV und die TN sind zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit 
ihm diese mitgeteilt oder ausgehändigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aus-

hangs in zumutbarer Weise möglich war. Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Auf-

sichtspersonen Minderjähriger haben diese zur Einhaltung der Hausordnung anzuhalten und im 

Rahmen gesetzlicher und vertraglicher Bestimmungen zu ihrer Aufsichtspflicht hierfür einzu-
stehen. 

9.3. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschränkungen für die Nachtruhe, die im 

Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem GA, dem GV und den TN, sich 

über individuelle Regelung zur Nachtruhe und die für die Nachtruhe geltenden Bestimmungen 
vor Ort zu informieren. Ausnahmen von den Regelungen zur Nachtruhe bedürfen einer aus-

drücklichen Vereinbarung mit der Herbergsleitung. 

9.4. Die TN sind verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgemäß, 
soweit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln. 

9.5. In allen JH des DJH-LvB besteht in den Häusern selbst und der kompletten Anlage ein-

schließlich Außengelände, ausgenommen ausdrücklich ausgewiesene Raucherbereiche, strik-
tes Rauchverbot. 

Dies gilt auch für die GV oder sonstige Mitarbeiter oder Beauftragte des GA.  

9.6. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer 

Getränke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist 
ausschließlich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getränke gestattet. 

9.7. Der GV ist verpflichtet, die Unterkünfte der TN und deren Einrichtungen beim Bezug zu 

überprüfen und feststellbare Mängel oder Schäden der Herbergssleitung unverzüglich mitzutei-
len. Diese Obliegenheit besteht ausdrücklich auch für Mängel oder Schäden, die vom GV oder 

den TN nicht als Störung oder Beeinträchtigung angesehen werden, wenn für den GV bzw. den 

TN objektiv erkennbar ist, dass über Zeitpunkt und Verantwortlichkeit für solche Schäden und 

deren Zuordnung an die TN oder vorangegangene Gäste Unklarheiten entstehen können. 
9.8. Der GV und die TN sind verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich der 

Herbergsleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von 

Mängeln oder Störungen oder wenn Abhilfemaßnahmen der Herbergsleitung den Mangel oder 

die Störung nicht abgestellt haben, ist der GA zu einer nochmaligen Mängelanzeige verpflich-
tet. Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes ganz oder teil-

weise entfallen. 

9.9. Der GA kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat 

zuvor selbst oder durch seinen GV dem DJH-LvB durch Erklärung gegenüber der Herbergslei -
tung eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, 

vom DJH-LvB oder der Herbergsleitung verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein 

besonderes, dem DJH-LvB bzw. der Herbergsleitung erkennbares Interesse des GA oder der 
TN sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen den TN des GA die Fortsetzung des 

Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 

9.10. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsätzlich nicht gestattet. 

9.11. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person übt für den 
DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kündigungen 

auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgeschäftlicher Vertreter des 
DJH-LvB jedwede sonstigen rechtlichen Erklärungen für diesen abzugeben und als dessen Stell-

vertreter und Empfangsboten entgegenzunehmen. In Person gilt dies für die Hausleiterin/ den 
Hausleiter und jede von ihr/ihm bevollmächtigte Person. 

10. Rücktritt und Kündigung durch den DJH-LvB 

10.1. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhal-

tung einer Frist kündigen, wenn der GA bzw. der GV oder die TN ungeachtet einer Abmah-

nung der Herbergsleitung der JH  
a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstoßen, 

b) den Hausfrieden, andere Gäste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stören, 

c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gästen oder der Herbergsleitung ge-

fährdet 
d) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des In-

ventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschließlich des Außengeländes und 

dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen 

e) bei Verstoß gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot, 
f) wenn sich der GA, der GV oder die TN in anderer Weise in solchem Maß vertragswidrig ver-

halten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 



10.2. Eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverlet zung 
des GA, des GV oder der TN so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der ande-

ren Gäste und der Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straftaten) die 

sofortige Kündigung auch unter Berücksichtigung der Interessen des GA bzw. der TN gerecht-

fertigt ist. 
10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kündigen, wenn objektiv und konkret 

eine Verhaltensweise des GA, des GV oder der TN zu erwarten ist, die nach Ziff. 11.1 eine Kün-

digung rechtfertigen würde. 

10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zurücktreten bzw. den Vertrag nach 
Belegungsbeginn kündigen, wenn vom GA zu seiner Rechtsform, seinem Vereins-, Unterneh-

mens- oder sonstigen Zweck, zur Person seines GV oder zur Mitgliedschaft nach Ziff. 1 dieser 

Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sonstigen vertragswesentl ic hen 

Umständen falsche oder irreführende Angaben gemacht wurden, wenn der DJH-LvB bei Kennt-
nis der wahren Umstände aus sachlichen Gründen und im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen berechtigt gewesen wäre, die Buchung abzulehnen. 

10.5. Kündigt der DJH-LvB oder tritt er zurück, so behält er den Anspruch auf den gesamten 
Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 

anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-

nen Leistung erlangt. Die Bestimmungen in Ziff. 8. gelten entsprechend. 

10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kündigen, wenn die Durchführung des Ver-
trages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu ver-

tretenden Gründen, insbesondere Elementarschäden, behördliche Auflagen oder Sperrungen, 
Naturereignisse, Krankheiten, Epidemien oder aus sonstigen Gründen höherer Gewalt vereitelt, 

erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Der DJH-LvB ist verpflichtet, den GA un-

verzüglich nach Kenntniserlangung über die Umstände, welche die Kündigung begründen, zu 
informieren und die Kündigung zu erklären. Etwa vom GA geleistete Zahlungen werden unver-

züglich an diesen zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des GA sind ausgeschlossen. 

11. Haftungsbeschränkung; Abstellen von PKW und Fahrrädern 

11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, 

die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist aus-
geschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

DJH-LvB oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des DJH-LvB beruhen.  

11.2. Die Gastwirtshaftung des DJH-LvB für eingebrachte Sachen gemäß  

§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 
11.3. Der DJH-LvB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 

während des Aufenthalts für den GA, bzw. den GV oder die TN erkennbar als Fremdleistungen 

lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). 
Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft 

vermittelt werden, soweit diese in der Buchungsgrundlage bzw. der Buchungsbestätigung aus-

drücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 

11.4. Soweit dem GA, dem GV oder den TN Stellplätze in der Garage der JH oder auf dem 
Parkplatz der JH, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt werden, kommt dadurch kein Ver-

wahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Überwachungspflicht der JH. Bei Abhanden-

kommen oder Beschädigung auf dem Grundstück der JH abgestellter oder rangierter Kraftfahr-

zeuge und deren Inhalte sowie von Fahrrädern haftet die JH nicht, soweit die JH, ihre gesetzli-
chen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten 

haben.  

12. Besondere Verpflichtungen des GA und des GV 

12.1. Der GV, bei mehreren GV mindestens einer, ist verpflichtet, während des gesamten Auf-

enthalts der Gruppe durchgehend (die ganze Nacht-/Schlafzeit der Gruppe) in der JH zu über-
nachten. 

12.2. Der GA hat sämtliche gesetzliche Bestimmungen im Zusammenhang mit der Durchfüh-

rung des Aufenthalts seiner Gruppe in der JH, insbesondere die Bestimmungen zum Jugend-

schutz, einzuhalten und seinen GV zur Einhaltung und Umsetzung solcher Vorschriften anzuhal -
ten. 

12.3. Der GA ist darauf hingewiesen, dass die Kombination von Unterkunftsleistungen und sons-

tigen Leistungen des DJH-LvB mit anderen Leistungen, insbesondere von ihm selbst organisier -
ten Transportleistungen, dazu führen können, dass sich seine Veranstaltung oder seine Leistun-

gen im Verhältnis zu seinen TN als Pauschalreise im Sinne der gesetzlichen Vorschriften der §§ 

651a bis m BGB darstellen. Der GA ist ausschließlich selbst verpflichtet, gegebenenfalls eine 

derartige rechtliche Überprüfung vorzunehmen und die einschlägigen Vorgaben von Gesetz und 
Rechtsprechung einzuhalten. Der DJH-LvB ist zu einer diesbezüglichen Rechtsberatung weder 

berechtigt, noch verpflichtet. 

12.4. Der GA hat es zu unterlassen, seinen TN Auskünfte zu geben, Zusicherungen zu machen 

und/oder Leistungen zu versprechen, welche über die mit dem DJH-LvB vereinbarten Leistun-
gen hinausgehen oder dazu in Widerspruch stehen. 

12.5. Der GA und der GV haben keinerlei Weisungsrecht gegenüber der Hausleitung der JH 

oder sonstigen Mitarbeitern der JH. 

12.6. Der GA ist darauf hingewiesen, dass die vertraglichen Leistungen des DJH-LvB ohne aus-
drückliche anderweitige Vereinbarung keine Versicherungsleistungen zu Gunsten des GA, des 

GV oder der TN umfassen, insbesondere keine Reiserücktrittskostenversicherung, keine Reise-

abbruchversicherung und keine Haftpflichtversicherung für vom GA, dem GV oder den TN ver-
ursachten Schäden. 

13. Verjährung 

13.1. Vertragliche Ansprüche des GA gegenüber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahmev er-

trag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertragli-

cher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von dessen gesetzlichen Vertretern oder Erfül-

lungsgehilfen beruhen, verjähren in drei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sons-

tiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des DJH-LvB, oder auf einer vor-

sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen.  

13.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist 

auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-

nen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag 
13.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der GA von den Umständen, die den An-

spruch begründen und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-

sigkeit erlangen müsste.  
13.4. Schweben zwischen dem GA und dem DJH-LvB Verhandlungen über geltend gemachte 

Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis 

der GA oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnet e 
Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

14. Rechtswahl, Gerichtsstand 

14.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem GA und dem DJH-LvB findet ausschließlic h 

deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis. 
14.2. Der GA kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen. 

14.3. Für Klagen des DJH-LvB gegen den GA ist der Sitz des GA maßgebend. Für Klagen ge-

gen GA, die Kaufleute, juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts sind oder die 
ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Sitz oder gewöhnli-

cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 

des DJH-LvB vereinbart. 

14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag mit dem 
GA anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere inter-

nationale Bestimmungen abweichende Regelungen zu Gunsten des GA enthalten.  
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Anschlusspartner (siehe den Hinweis in der Einleitung dieser Belegungsbedingungen ) 

sind (08.08.2025): 
JH Augsburg, Unterer Graben 6, 86152 Augsburg; Rechtsträger: Augsburger Gesellschaft 

für Lehmbau, Bildung und Arbeit gGmbH, Piccardstraße 15 a, 86159 Augsburg 

JH Bad Kissingen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen; Rechtsträger: 
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 

Bad Kissingen. 

JH Bamberg, Jugendgästehaus am Kaulberg, Unterer Kaulberg 30, 96049 Bamberg; Rechts-

träger: Diakonisches Werk Bamberg - Forchheim e.V., Heinrichsdamm 46, 96047 Bamberg. 
JH Benediktbeuern „Don Bosco“, Don-Bosco-Straße 3, 83671 Benediktbeuern; 

Rechtsträger: Provinzialat der Salesianer Don Boscos Benediktbeuern, St. Wolfgangs-Platz 10, 

81669 München. 

JH Dinkelsbühl, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbühl; Rechtsträger: Große Kreisstadt Dinkels-
bühl, Segringer Str. 30, 91550 Dinkelsbühl. 

JH Gunzenhausen, Spitalstraße 3, 91710 Gunzenhausen; Rechtsträger: CVJM Landesverband 

Bayern e.V., Schweinauer Hauptstraße 38, 90441 Nürnberg 

JH Ingolstadt, Friedhofstraße 4 ½, 85049 Ingolstadt; Rechtsträger: Stadt Ingolstadt, 
Rathausplatz 2, 85047 Ingolstadt. 

JH Mühldorf am Inn, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19, 84453 Mühldorf; Rechtsträger: 

Stadt Mühldorf, Stadtplatz 21, 84453 Mühldorf. 
JH Pullach „Burg Schwaneck“, Burgweg 4-6, 82049 Pullach, Rechtsträger: Kreisjugendring Mün-

chen Land des Bayerischen Jugendrings, KdöR, Herzog- Heinrich-Straße 7, 80336 München. 

JH Rothenfels, Bergrothenfelser Str, 71, 97851 Rothenfels; Rechtsträger: Vereinigung der 

Freunde von Burg Rothenfels e. V., Bergrothenfelser Str. 71, 97851 Rothenfels. 
JH Spalt „Wernfels“, Burgweg 7-9, 91174 Spalt; Rechtsträger: CVJM Landesverband 

Bayern e. V., Schweinauer Hauptstraße 38, 90441 Nürnberg. 

JH Wirsberg, Sessenreuther Str, 31, 95339 Wirsberg; Rechtsträger: Landkreis 

Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach. 
 

 



 
 

 

 

 
 

Reisebedingungen des Deutschen Jugendherbergswerks Landesverband Bayern e.V. 
Sehr geehrte Kunden und Reisende, 

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und dem Deutschen Jugendherbergswerks Landesver-
band Bayern e.V., nachfolgend „DJHLV-B“ abgekürzt, zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - 

y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese 
Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch! 

 
Diese Reisebedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch für Reiseverträgen, die von Jugendherbergen durchgeführt  werden, deren Rechtsträger 

nicht der DJHLv-B ist, sondern die Anschlusspartner des DJHLv-B. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellung am Ende 
dieser Reisebedingungen. Im Falle des Zustandekommens eines Reisevertrages mit einem solchen Anschlusspartner steht die Bezeichnung „DJHLv-B“ dann für 

den jeweiligen Rechtsträger als Ihrem Vertragspartner des jeweiligen Reisevertrages. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!  
 

1. Voraussetzung für die Buchung, die Inanspruchnahme der Reise-
leistungen und die Aufnahme in die Jugendherberge 

1.1. Voraussetzung für die Buchung der Reise, die Inanspruchnahme der Rei-
seleistungen und die Aufnahme in die Jugendherberge ist die Einzel- oder 

Gruppenmitgliedschaft des Kunden bzw. seiner Gruppe im Deutschen Jugend-
herbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel 

Federation (IYHF). Einzelheiten zur Mitgliedschaft können unter den unten, im 
Impressum angegebenen Daten bzw. unter https://www.jugendher-

berge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgefragt werden. 
1.2. Die Mitgliedschaft ist vor der Aufnahme des Kunden in die Jugendherberge 

bei der Anreise nachzuweisen. DJHLV-B steht bis zum Erwerb bzw. zum 
Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu, den Bezug der Unterkunft und die 

Erbringung der sonstigen vertraglichen Leistungen zu verweigern.  
1.3. Erfolgt der Erwerb bzw. der Nachweis der Mitgliedschaft trotz Mahnung mit 

angemessener Fristsetzung, spätestens bis zum Check-in in der Jugendher-
berge, nicht, so kann der DJHLV-B den Reisevertrag kündigen und den Kun-

den mit Rücktrittskosten entsprechend Ziff. 5. dieser Reisebedingungen belas-
ten.  

1.4. Der Reisevertrag wird nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziff. 2. (Ver-
tragsabschluss) auflösend bedingt durch den Nachweis bzw. den Erwerb der 

Mitgliedschaft abgeschlossen. Dies bedeutet, dass ohne einen solchen Nach-
weis kein vertraglicher Anspruch auf die Inanspruchnahme der vertragli-

chen Leistungen besteht. 
1.5. Minderjährige:  

a) Für allein reisende Minderjährige bis 14 Jahren, für die DJHLV-B keine 
Betreuungsleistung erbringt besteht kein Anspruch auf Aufnahme. Diese 

werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen 
Person in die Jugendherberge des DJHLV-B aufgenommen. Zustimmungser-

klärungen von Sorgeberechtigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast 
aufgenommen werden, egal in welcher Form, ermöglichen keine Aufnahme 

des Minderjährigen. 
b) Für allein reisende Minderjährige ab 14 Jahren, für die DJHLV-B keine 

Betreuungsleistung erbringt, besteht ein beschränkter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die Ju-

gendherberge des DJHLV-B aufgenommen, auch wenn sie nicht in Begleitung 
einer zur Personensorge berechtigten volljährigen Person sind. Eine solche 

Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein gültiger Personalausweis oder 
Reisepass des Minderjährigen sowie die Eltern-Erklärung ordnungsgemäß 

ausgefüllt und unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjäh-
rigen vorgelegt wird. Die Sorgeberechtigten-Erklärung muss dabei zwingend 

und ausschließlich in der Form abgefasst sein, wie sie der DJHLV-B unter 
https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung/ veröffentlicht hat. Sonstige 

Zustimmungserklärungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden 
nicht akzeptiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind.  

c) Gegenüber allein reisenden Minderjährigen, für die DJHLV-B Betreu-
ungsleistungen als Teil der Reiseleistungen erbringt, werden Reiseleistun-

gen nur erbracht, wenn der/die Sorgeberechtigte/n des minderjährigen Reis-
teilnehmers sein/ihr Einverständnis hierzu erteilt hat/haben. Die entspre-

chende Einverständniserklärung muss dabei zwingend und ausschließlich in 
der Form abgefasst sein, wie sie den Erziehungsberechtigten mit den Reise-

unterlagen vorgelegt wird. Einverständniserklärungen von Sorgeberechtigten 
in anderer Form werden nicht akzeptiert, auch wenn sie rechtlich wirksam ab-

gefasst sind. 
 

2. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kun-
den 

2.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebots von DJHLv-B und der Buchung des Kunden sind 

die Beschreibung des Pauschalangebots und die ergänzenden Informationen 
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorlie-

gen. 
b) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisen-

den, die er namentlich benennt, wenn er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch aus-

drückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.  
c) Bei der Buchung von Kleingruppen ohne Angabe der Namen der Mit-

reisenden durch eine anmeldende Person sowie bei der Buchung von ge-
schlossenen Gruppen durch einen Gruppenanmelder im Sinne der nach-

stehenden Ziffer 13 ist ausschließlich die anmeldende Person bzw. die ge-
buchte Institution und der zugehörige Gruppenanmelder, nicht der einzelne 

Teilnehmer, Vertragspartner und Zahlungspflichtiger gegenüber DJHLv-B. So-
weit diese Bedingungen nachstehend Bezug nehmen auf den Begriff „Kunde“ 

als Vertragspartner von DJHLv-B, umfasst dies die anmeldende Person bzw. 

die gebuchte Institution und auch den Gruppenauftraggeber. Die Teilnehmer 
als mitgebuchte Teilnehmer bzw. als Mitglieder der Gruppe hingegen, haben 

lediglich die Stellung eines Begünstigten nach den Grundsätzen eines Vertra-
ges zugunsten Dritter mit der Maßgabe, dass die Teilnehmer nicht berechtigt 

sind, die Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbesondere die Reise- 
und Unterkunftsleistungen an sich selbst ohne Zustimmung bzw. Mitwirkung 

des Gruppenauftraggebers zu fordern und/oder die vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Gruppenauftraggeber abzuändern.  

d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von DJHLv-B vom Inhalt der Bu-
chung ab, so liegt ein neues Angebot von DJHLv-B vor, an das er für die Dauer 

von 5 Werktagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit DJHLv-B bezüglich des neuen Angebots 

auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflich-
ten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist DJHLv-B die An-

nahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.  
e) Die von DJHLv-B gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesent-

liche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen 
Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Storno-

pauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden 
nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen 

den Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 
2.2. Für schriftliche, per E-Mail oder per Telefax übermittelte Buchungsanfra-

gen des Kunden gilt:  
a) DJHLv-B übermittelt dem Kunden auf Grundlage seines Buchungswun-

sches ein Reiseanmeldungsformular zusammen mit diesen Reisebedingungen 
und dem Formblatt zur Unterrichtung von Reisenden gem. Art. 250 EGBGB. 

Buchungen des Kunden erfolgen sodann mit dem Vertragsformu lar (bei E-
Mails durch Übermittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Formulars als 

Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde DJHLv-B den Abschluss des Rei-
seleistungsvertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde gebunden. 

b) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Rei-

severtrages entsprechend seiner Buchungsangaben. DJHLv-B ist vielmehr 
frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder 

nicht. 
c) Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von DJHLv-B an 

die/den Kunden gem. Ziffer 2.5 zustande. 
2.3. Für telefonische Buchungsanfragen des Kunden gilt:  

DJHLv-B nimmt telefonisch nur den unverbindlichen Buchungswunsch des 
Kunden entgegen und reserviert für ihn die entsprechenden Reiseleistungen. 

Im Übrigen richtet sich der Vertragsschlussprozess nach den Regelungen vor-
stehender Ziffer 2.2.  

2.4. Für mündliche Präsenzbuchungsanfragen des Kunden in der JH gilt: 
Auf Grundlage seines Buchungswunsches erhält der Kunde ein Vertragsfor-

mular zusammen mit diesen Reisebedingungen und dem Formblatt zur Unter-
richtung von Reisenden gem. Art. 250 EGBGB. Unterzeichnet der Kunde das 

Vertragsformular rechtsverbindlich, so kommt der Vertrag durch die Buchungs-
bestätigung von DJHLv-B nach Ziffer 2.5 zustande, die dem Kunden in Pa-

pierform ausgehändigt wird. 
2.5. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklä-

rung) zustande. Die Reisevertragsbestätigung wird dem Kunden durch 
DJHLv-B übersandt bzw. ausgehändigt. DJHLv-B wird dem Kunden eine den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisevertragsbestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger (welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung 

unverändert so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm in einem an-
gemessenen Zeitraums zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), über-

mitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisevertragsbestätigung 
in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertrags-

schluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außer-
halb von Geschäftsräumen erfolgte. 

2.6. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App,Te-
lemedien) gilt für den Vertragsabschluss: 

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entspre-
chenden Anwendung von DJHLv-B erläutert. 

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder 
zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende 

Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen 

sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche 
Sprache. 

d) Soweit der Vertragstext von DJHLv-B im Onlinebuchungssystem gespei-
chert wird, wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren 

Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ 



 
 

 

 

 

2 

 

bietet der Kunde DJHLv-B den Abschluss des Pauschalreisevertrages ver-

bindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde drei Werktage ab 
Absendung der elektronischen Erklärung gebunden. 

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektroni-
schem Weg bestätigt. 

g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustan-

dekommen eines Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Bu-
chungsangaben. DJHLv-B ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Ver-

tragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht. 
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung von DJHLv-

B in der in Ziffer 2.5 beschriebenen Form beim Kunden zu Stande. 
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kun-

den durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entspre-
chende unmittelbare Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (Bu-

chung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und Dar-
stellung dieser Reisebestätigung beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne 

dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung nach f) 
bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Speicherung auf einem dauer-

haften Datenträger und zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. 
Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhän-

gig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck 
tatsächlich nutzt. DJHLv-B wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der 

Reisebestätigung in Textform übermitteln. 
2.7 DJHLv-B weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 

312   Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach 
§ 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 

Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) so-
wie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein 

Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kün-
digungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe 

hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-

sen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers 

geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls 
nicht. 

3. Bezahlung  

3.1. DJHLv-B und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Be-

endigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer 
Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungs-

schein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, ver-
ständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde.  

3.2. Bei Buchungen, die sich nicht auf Schul- und Klassenfahrten beziehen, 
gilt: 

Es wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises nach Vertragsab-
schluss gegen Aushändigung des Sicherungsscheines zur Zahlung fällig . Die 

Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Grund 

abgesagt werden kann. Bei Buchungen, die kürzer als 30 Tage vor Reisebe-
ginn erfolgen, ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.  

3.3. Bei Buchungen, die sich auf Schul- und Klassenfahrten aus dem Inland 
(Schulen mit Sitz innerhalb Deutschlands) beziehen, gilt:  
a) Anzahlungen sind hier grundsätzlich nicht vor vollständiger Leistungserbringung 

durch DJHLv-B zu leisten. Die Bezahlung erfolgt hier grundsätzlich erst nach 

Beendigung der Schul- oder Klassenreise entweder durch Zahlung bei Abreise 
in der JH oder auf Grundlage einer entsprechenden Rechnung von DJHLv-B erst 

nach Rückkehr der Schulgruppe an DJHLv-B zu bezahlen.  

b) Ausnahmsweise gelten die Zahlungsbedingungen gem. Ziffer 3.2 die entspre-

chend anzuwenden sind bei sämtlichen Schul- und Klasseneisen, die die Rück-
beförderung des Reisenden an den Abreiseort umfassen .  

3.4. Bei Buchungen, die sich auf Schul- und Klassenfahrten aus dem Ausland 

(Schulen mit Sitz außerhalb Deutschlands) beziehen, erfolgt die Bezahlung 
nach Beendigung der Reise  bei Abreise der Gruppe in der JH . 

3.5. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl DJHLv-B zur ordnungs-

gemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, 
seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder 

vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, 
und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist DJHLv-B be-

rechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 

Ziffer 5 zu belasten. 

4. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den 
Reisepreis betreffen  

4.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem 

vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und von DJHLv-B nicht wider Treu und Glauben herbeige-

führt wurden, sind DJHLv-B vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichun-

gen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchti-

gen. 
DJHLv-B ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich 

nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger 
(z.B. auch durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 

hervorgehobener Weise zu informieren.  
4.2. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer 

Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, 
die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, 

innerhalb einer von DJHLv-B gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetz-
ten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgelt-

lich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht inner-
halb der von DJHLv-B gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den 

Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänder-

ten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte DJHLv-B für die Durchfüh-
rung der geänderten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei 

gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem 
Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten  

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten 

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zu-

rücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber DJHLV-B unter der nachfolgend ange-
gebenen Anschrift zu erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler ge-

bucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem 
Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären. 

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so  
verliert DJHLV-B den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann DJHLV-

B eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist. DJHLv-B kann keine Entschädigung verlangen, soweit am 

Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder 

die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen; Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 

Kontrolle der Partei, die sich hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen 
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrun-

gen getroffen worden wären.  
5.3. DJHLV-B hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Be-

rücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Rei-
sebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwen-

dungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 

Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel auf 
Basis des Reisepreises berechnet:  

a) Familien, Kleingruppen (weniger als 10 Personen), Einzelreisende so-
wie weniger als 10 stornierende Teilnehmer einer Gruppe gem. lit. b): 

- bis 61 Tage vor Anreise kann eine Bearbeitungsgebühr von € 20,- pro 
betroffene Buchung erhoben werden. Darüber hinaus werden keine Ent-

schädigungen verlangt. 
- ab 60 Tage vor Anreise bis 30 Tage vor Anreise20% des Reisepreises 

- ab 29 Tage vor Anreise bis 15 Tage vor Anreise50% des Reisepreises 
- ab 14 Tage vor Anreise bis Reisebeginn 75% des Reisepreises 

b) Schulklassen und Gruppen (ab 10 Personen) sowie ab 10 stornie-
rende Teilnehmer einer Gruppe:  

- bis 91 Tage vor Anreise kann eine Bearbeitungsgebühr von € 20,- pro 
betroffene Gruppenbuchung erhoben werden. Darüber hinaus werden 

keine Entschädigungen verlangt. 
- ab 90 Tage vor Anreise bis 60 Tage vor Anreise20% des Reisepreises 

- ab 59 Tage vor Anreise bis 30 Tage vor Anreise50% des Reisepreises 
- ab 29 Tage vor Anreise bis Reisebeginn 75% des Reisepreises 

 
Es gelten die vorstehenden Stornopauschalen gem. Ziffer 5.3 a) (bei weniger 

als 10 stornierenden Teilnehmern insgesamt) bzw. gem. Ziffer 5.3 b) (ab 10 
stornierenden Teilnehmern insgesamt). 

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, DJHLV-B nachzuwei-
sen, dass DJHLv-B überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 

entstanden ist, als die von DJHLv-B geforderte Entschädigungspauschale.  
5.5. Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht festgelegt und 

vereinbart, soweit DJHLv-B nachweist, dass DJHLv-B wesentlich höhere Auf-
wendungen entstanden sind als der kalkulierte Betrag der Pauschale gemäß 

Ziffer 5.3. In diesem Fall ist DJHLv-B verpflichtet, die geforderte Entschädi-
gung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs 

einer etwaige, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu be-
ziffern und zu begründen. 

5.6. Ist DJHLV-B infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet, bleibt § 651h Abs. (5) BGB unberührt. 

5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von DJHLV-B 
durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt 

seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche Er-
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klärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie DJHLV-B 7 Tage vor Reisebe-

ginn zugeht.  
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer 

Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit wird dringend empfohlen.  

6. Umbuchungen 

6.1.   Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hin-

sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistun-

gen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforder-
lich ist, weil DJHLv-B keine, unzureichende oder falsche vorvertragliche Infor-

mationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben 
hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den übrigen 

Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, 
kann DJHLv-B bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsent-

gelt vom Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. 
Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart 

ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns 
der zweiten Stornostaffel der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Rege-

lung in Ziffer 5 € 20 pro betroffenen Reisenden. 
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, 

können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt 
vom Pauschalreisevertrag gemäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzei-

tiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung  

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Er-

bringung DJHLv-B bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, 
die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige 

Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Rei-

severtrages berechtigt hätten. DJHLV-B wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung ent-

fällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt. 

8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 

8.1. DJHLV-B kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maß-

gabe folgender Regelungen zurücktreten: 
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der 

Rücktrittserklärung von DJHLV-B beim Kunden muss in der jeweiligen vorver-
traglichen Unterrichtung angegeben sein. 

b) DJHLV-B hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in 
der Reisebestätigung anzugeben  

c) DJHLV-B ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise un-
verzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen 

der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt von DJHLV-B später als 31 Tage vor Reisebeginn ist unzuläs-

sig. 
8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf 

den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt ent-
sprechend. 

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

9.1. DJHLV-B kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-

digen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von DJHLV-B nach-
haltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die 

sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das 
vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Informations-

pflichten von DJHLV-B beruht. 
9.2. Kündigt DJHLV-B, so behält DJHLv-B den Anspruch auf den Reisepreis;  

DJHLv-B muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die DJHLv-B aus einer anderweitigen Ver-

wendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

10. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden 

10.1. Reiseunterlagen 

Der Kunde hat DJHLv-B oder seinen Reisevermittler, über den der Kunde die 
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseun-

terlagen (z.B. Zugticket, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von DJHLv-B mit-
geteilten Frist erhält. 

10.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende 

Abhilfe verlangen. 
b) Soweit DJHLv-B infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelan-

zeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsan-
sprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 

geltend machen 

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Ver-

treter von DJHLv-B vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von 
DJHLv-B vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwa-

ige Reisemängel an DJHLv-B unter der mitgeteilten Kontaktstelle von DJHLv-
B zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von DJHLv-

B bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. 
Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, 

über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.  
d) Der Vertreter von DJHLv-B ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies 

möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.  
10.3. Fristsetzung vor Kündigung 

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reiseman-
gels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach 

§ 651l BGB kündigen, hat er DJHLv-B zuvor eine angemessene Frist zur Ab-
hilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von DJHLv-

B verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.  

11. Beschränkung der Haftung  

11.1. Die vertragliche Haftung von DJHLV-B für Schäden, die nicht aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht 

schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer 

Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schränkung unberührt.  

11.2. DJHLV-B haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschä-
den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-

mittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 

der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und An-
schrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge-

kennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil 
der Pauschalreise von DJHLv-B sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 

651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.  
11.3. DJHLv-B haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisen-

den die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von 
DJHLv-B ursächlich geworden ist. 

12. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende 

gegenüber DJHLv-B geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch 
über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reise-

vermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen .  

13. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen und Preis-
nachlässe bei Klassenfahrten 

13.1. Die nachstehenden Regelungen dieser Ziffer 13 gelten, ergänzend zu 
diesen Reisebedingungen von DJHLv-B, für Reise- und Unterkunftsleistungen 

gegenüber  
geschlossenen Gruppen.  

13.2. Geschlossene Gruppen im Sinne dieser Bestimmungen sind: 
a) Eine Personenmehrheit, bei der der Vertrag über die Unterkunfts- oder Rei-

seleistungen in einer JH mit einer Institution, einem Verein, einer Firma oder 
einem sonstigen rechtsfähigen Träger erfolgt. Dieser wird nachfolgend als 

Gruppenauftraggeber bezeichnet und „GA“ abgekürzt.  
b) Eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit, die in satzungsmäßigen Bestim-

mungen des DJHLv-B, insbesondere zur Gruppenmitgliedschaft, sowie in 
Ausschreibungen und Angeboten als Gruppe bezeichnet ist. In diesem Fall ist 

Gruppenauftraggeber („GA“) die für die Gruppe handelnde Person.  
c) Jede Personenmehrheit, unabhängig von deren Personenzahl, Rechtsfähig-

keit oder Status, für deren Buchung die Anwendung dieser Zusatzbedingungen 
ausdrücklich vereinbart wurde. In diesem Fall ist Gruppenauftraggeber („GA“) 

ebenfalls die für die Gruppe handelnde Person.   
13.3. Gruppenverantwortliche(r) – nachfolgend „GV“ abgekürzt - sind der 

oder die vom Gruppenauftraggeber eingesetzte Person(en), welche im Auftrag 
des GA die Vertragsverhandlungen und/oder die Buchungsabwicklung mit 

dem DJHLv-B vornehmen und/oder die Gruppe im Auftrag des GA als verant-
wortliche Leitungsperson begleiten. 

13.4. DJHLv-B und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf 
eine solche Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber das 

Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis 91 Tage vor Reisebeginn 
kostenfrei von der Gruppenreise zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseaus-

schreibung und der Buchungsbestätigung auf dieses kostenfreie Rücktritts-
recht deutlich hingewiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegenüber 

DJHLv-B von diesem kostenlosen Rücktrittsrecht Gebrauch, werden etwa be-
reits an DJHLv-B geleistete Anzahlungen unverzüglich erstattet. Ziffer 5.6. gilt 

entsprechend. 
13.5. DJHLv-B haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher 

Art, die – mit oder ohne Kenntnis von DJHLv-B – vom Gruppenauftraggeber, 
bzw. Gruppen verantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von DJHLv-B 

angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung ge-
stellt werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. 
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Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit 

DJHLv-B vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leis-
tungsumfang von DJHLv-B enthaltene Veranstaltungen vor und nach der 

Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom 
Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und 

von DJHLv-B vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter. 
13.6. DJHLv-B haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppen-

auftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftrag-
geber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, während 

und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen vertraglicher Leistun-
gen, welche nicht mit DJHLv-B abgestimmt sind, Weisungen an örtliche Füh-

rer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften 
und Zusicherungen gegenüber den Kunden. 

13.7. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von 
Leistungsstörungen nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 

10.3. c) vorzunehmen.  
13.8. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. 

Gruppenverantwortliche oder ein von diesen eingesetzter Reiseleiter nicht be-
rechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer 

entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, während oder nach der 
Reise für DJHLv-B Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprüche 

namens DJHLv-B anzuerkennen.  
13.9. Freiplätze werden, nach Maßgabe folgender Regelungen, ausschließlich 

Schulen gewährt, soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart wurde: 
a) Jede 11. Person ist frei bei Buchung von mindestens vier Übernachtungen 

mit Vollpension im Hinblick auf die Übernachtungs- und Verpflegungsleistun-
gen. Ob und inwieweit im Rahmen von gewährten Freiplätzen darüber hinaus 

auch weitere Reiseleistungen der jeweils gebuchten Gruppenpauschale kos-
tenfrei gewährt werden, ergibt sich aus der jeweils individuellen Vereinbarung 

zwischen  DJH-LvB und dem GA. 
b) Die Freiplätze werden, soweit Voraussetzungen nach a) vorliegen, auflö-

send bedingt gewährt. Die entsprechende Gutschrift wird erst im Rahmen der 
Schlusszahlung erteilt und bei dieser berücksichtigt. Anzahlungen sind dem-

gemäß ohne Berücksichtigung der Freiplätze zu leisten. 
c) Verändern sich die für die Gewährung von Freiplätzen nach a) festgelegten 

Voraussetzungen ohne dass dies von Seiten des DJH-LvB selbst zu vertreten 
ist, insbesondere also durch Reduzierung der Teilnehmerzahlen, Rücktritt oder 

Kündigung seitens des GA oder der Teilnehmer so, dass nach der tatsächli-
chen Teilnehmerzahl die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen entfällt der 

Anspruch auf Gewährung der Freiplätze. 

14. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbe-
sondere dem Corona-Virus) 

14.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch 

die jeweiligen Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe 
der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auf-

lagen erbracht werden. 
14.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsrege-

lungen oder -beschränkungen der Leistungserbringer bei der Inanspruch-
nahme von Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auftretenden typi-

schen Krankheitssymptomen die Reiseleitung und den Leistungsträger unver-
züglich zu verständigen. 

15. Rechtswahl- und Gerichtsstandvereinbarung 

15.1. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte 

Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und DJHLv-
B die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kun-

den/Reisende können DJHLv-B ausschließlich an deren Sitz verklagen. 
15.2. Für Klagen von DJHLV-B gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pau-

schalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-

stand der Sitz von DJHLV-B vereinbart. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
© Urheberrechtlich geschützt: Noll & Hütten Rechtsanwälte,  
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Reiseveranstalter ist: 

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern e.V. 
Mauerkircherstraße 5, 81679 München 

Vertretungsberechtigter Vorstand: Michael Gößl, Daniel Sautter 
Vereinsregister-Nr. VR 4127 beim Registergericht in München  

Sitz: München USt.Id.Nr.: DE 129515074 
Telefon 089 922098-0 

Telefax 089 922098-40 
E-Mail bayern@jugendherberge.de 

 

 

Anschlusspartner (siehe Hinweis in der Einleitung dieser Reisebedingungen) 
sind: 

JH Augsburg, Unterer Graben 6, 86152 Augsburg; Rechtsträger: Verein Augs-
burger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e. V. 

JH Bad Kissingen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen; Rechtsträger:  
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Alte Euerdorfer Str. 1, 

97688 Bad Kissingen. 
JH Bamberg, Jugendgästehaus am Kaulberg, Unterer Kaulberg 30, 96049 

Bamberg; Rechtsträger: Diakonisches Werk Bamberg – Forchheim e.V., Hein-
richsdamm 46, 96047 Bamberg. 

JH Benediktbeuern „Don Bosco“, Don-Bosco-Straße 3, 83671 Benediktbeu-
ern; Rechtsträger: Salesianer Don Boscos Benediktbeuern, St. Wolfgangs-

Platz 10, 81669 München. 
JH Dinkelsbühl, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbühl; Rechtsträger: Stadt Din-

kelsbühl, Segringer Str. 30, 91550 Dinkelsbühl. 
JH Gunzenhausen, Spitalstraße 3, 91710 Gunzenhausen 

Rechtsträger: Stadt Gunzenhausen, Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen.  
JH Ingolstadt, Friedhofstraße 4 ½, 85049 Ingolstadt; Rechtsträger: Stadt In-

golstadt, Kulturamt, 85047 Ingolstadt. 
JH Mühldorf am Inn, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19, 84453 Mühldorf; Rechts-

träger: Stadt Mühldorf, Stadtplatz 21, 84453 Mühldorf. 
JH Pullach „Burg Schwaneck“, Burgweg 4-6, 82049 Pullach, Rechtsträger: 

Kreisjugendring München - Land des Bayerischen Jugendrings, KdöR, Her-
zog- Heinrich-Straße 7, 80336 München. 

JH Rothenfels, Bergrothenfelser Str, 71, 97851 Rothenfels; Rechtsträger: Ver-
einigung der Freunde von Burg Rothenfels e. V., Bergrothenfelser Str. 71, 

97851 Rothenfels. 
JH Spalt „Wernfels“, Burgweg 7-9, 91174 Spalt; Rechtsträger: CVJM Landes-

verband Bayern e. V., Postfach 71 01 40, 90238 Nürnberg. 
JH Wirsberg, Sessenreuther Str, 31, 95339 Wirsberg; Rechtsträger: Landkreis 

Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach. 
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	5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjährigen ist von der Leistungspflicht des DJH-LvB bzw. der JH ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die Übernahme einer Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesonder...
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	6.3. Der DJH-LvB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlangen. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamtpreises für die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die Zahl...
	6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen möchte, hat der Kunde als Voraussetzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer für DJH-LvB verbindlichen Buchungsbestätigung eine vollständige Vorauszahlung des Gesamtaufent...
	6.5. Für Gäste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestätigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung vollständig durch Überw...
	6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsätzlich gebühren- und spesenfrei für den angegebenen Zahlungsempfänger zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Zahlungen mit Kreditkarte ...
	6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht- oder Aufrechnungsrecht des Gastes, so gilt:
	a) Ohne vollständige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen
	b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mahnung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig und der Kunde hat dies zu vertreten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurü...

	6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des An- und Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungsart, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vert...

	7. Rücktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts
	7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmeverträgen kein allgemeines gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. Der DJH-LvB räumt dem Gast jedoch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren R...
	7.2. Der Rücktritt ist für den Kunden grundsätzlich, unabhängig von der gebuchten Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn möglich, Die Berechnung der Stornogebühren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar wie fo...
	a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Rücktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten vereinbarten Aufenthaltspreis einschließlich des Verpflegungsanteils und der...
	b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten außer der nichtstornierbaren Rate  gilt: Das Rücktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rücktrittsrechte, bis 7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgeübt werden, wobei für die Rechtzeitig...

	7.3. Der DJH-LvB hat sich in den Fällen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimm...
	7.4. Soweit dem DJH-LvB für den vom Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebuchten Zeitraum eine anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine ...
	7.5. Soweit der Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebucht hat und das kostenlose Rücktrittsrecht nicht oder nicht fristgerecht ausübt, hat er im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen u...
	◼ Bei Übernachtung     90%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück    80%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen 70%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen 60%

	7.6. Dem Gast bleibt es in den Fällen der Ziffer 7.2 b)   ausdrücklich vorbehalten, dem DJH-LvB nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung d...
	7.7. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung dringend empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate möglicherweise keine Anwendung finden könnte.
	7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur für den Rücktritt bzw. die Nichtanreise eines einzelnen Gastes. Sie gelten für Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine verbindliche Buchung für eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist...
	7.9.  Die vorstehenden Regelungen gelten auch für einen Abbruch des Aufenthalts durch den Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus and...

	8.  An- und Abreise
	8.1.  Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtung...
	8.2.  Soweit im Einzelfall demnach keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, ergeben sich die Zeiten für den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der späteste Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angab...
	8.3.  Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.
	8.4. Für spätere Anreisen gilt:
	a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spätestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehe...
	b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.
	c) Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch für die nicht in Anspruch genommene Belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder ...

	8.5. Die Freimachung der Unterkunft hat vollständig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeitpunkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der DJH-LvB eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung ...

	9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausübung des Hausrechts; Mitnahme von Tieren; generelles Rauchverbot; Kündigung durch den DJH-LvB
	9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder ausgehändigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise möglich war. Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsicht...
	9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschränkungen für die Nachtruhe, die im Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich über individuelle Regelung zur Nachtruhe und die für die Nachtruhe geltenden Bestimmungen ...
	9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgemäß, soweit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln.
	9.4. In allen JH des DJH-LvB besteht in den Häusern selbst und der kompletten Anlage einschließlich Außengelände, ausgenommen ausdrücklich ausgewiesene Raucherbereiche, striktes Rauchverbot.
	9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist ausschließlich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getr...
	9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu überprüfen und feststellbare Mängel oder Schäden der Herbergsleitung unverzüglich mitzuteilen. Diese Obliegenheit besteht ausdrücklich auch für Mängel oder Schäden, d...
	9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich der Herbergsleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Mängeln oder Störungen oder wenn Abhilfemaßnahmen der Herbergsleitung den Mangel ode...
	9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat zuvor dem DJH-LvB durch Erklärung gegenüber der Herbergsleitung eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom D...
	9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsätzlich nicht gestattet.
	9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person übt für den DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kündigungen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgesc...

	10. Rücktritt und Kündigung durch den DJH-LvB
	10.1. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung der JH
	a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstößt,
	b) den Hausfrieden, andere Gäste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stört,
	c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gästen oder der Herbergsleitung gefährdet
	d) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des Inventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschließlich des Außengeländes und dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen
	e) bei Verstoß gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot,
	f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

	10.2. Eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Gäste und der Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straft...
	10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kündigen, wenn objektiv und konkret eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kündigung rechtfertigen würde.
	10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zurücktreten bzw. den Vertrag nach Belegungsbeginn kündigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff. 1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sons...
	10.5. Kündigt der DJH-LvB oder tritt er zurück, so behält er den Anspruch auf den gesamten Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nic...
	10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kündigen, wenn die Durchführung des Vertrages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere Elementarschäden, behördliche Auflagen oder...

	11. Haftungsbeschränkung; Abstellen von PKW und Fahrrädern
	11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gastaufnahmevertrags überhaupt erst ermöglicht oder der...
	11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB für eingebrachte Sachen gemäß  §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
	11.3. Der DJH-LvB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). E...
	11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Überwachungspflicht der JH. Bei Abhandenkommen...

	12. Verjährung
	12.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes gegenüber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverle...
	12.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages de...
	12.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umständen, die den Anspruch begründen und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne ...
	12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandl...

	13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)
	13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht wird.
	13.2. Der Gast erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typischen Krankheitssymptomen die JH unverzüglich zu verständigen.
	13.3. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Gasts bleiben unberührt.

	14. Rechtswahl, Gerichtsstand
	14.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
	14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen.
	14.3. Für Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maßgebend. Für Klagen gegen Gäste, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerh...
	14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.


	accommodation_singular_and_family_bookings.pdf
	1. Pre-requisites for Provision of Accommodation Services and Admission to Youth Hostels
	1.1. In order for accommodation bookings to be accepted and admission to Youth Hostels to be granted it is imperative that clients hold a membership with the German Youth Hostel Association or any other member association of the International Youth Ho...
	1.2. Further details as regards the pre-requisites to such membership may be inquired telephonically at +49 89 / 922098555, online at https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/, or can be provided upon request by email or by fax.
	1.3. Hence, without the client having evidenced his membership, the client shall not be entitled to demand the provision of any accommodation services.

	2. Legal status of Youth Hostels; Conclusion of Contract; Agencies; Information given in Brochures and Directories; Differing Booking Confirmations, Non-binding Reservations; Physically Handicapped Guests; Booking Process
	2.1.  None of the YHs operated by DJHLv-B are legally independent from DJHLv-B. To the extent, therefore, that the term “YH” is used within these conditions this shall technically refer to the YH booked and visited by the client as a venue as well as ...
	2.2. For all kinds of bookings the following shall apply:
	a) Offers made by DJHLv-Bs and bookings consequently placed by clients shall be based on the descriptions as published on the internet as well as within advertisements and brochures published by DJHLv-B in relation to accommodation facilities as well ...
	b) The members of the YHs’ management shall act as DJHLv-B’s contractual representatives as regards conclusion, cancellation and rescission of contracts as well as all other concerns.
	c) Travel agents and booking agencies have no authority whatsoever, neither to conclude agreements on behalf of DJHLv-B, nor to provide any information or representations which would in any way amend the accommodation contract or exceed the contractua...
	d) Information as provided in brochures and similar directories, which have not been published by DJHLv-B or its Federal Association shall have no binding effect for DJHLv-B unless they have been explicitly agreed upon between DJHLv-B and clients as b...
	e) If the booking confirmation communicated by DJHLv-B differs in any way from the booking placed by the client, such confirmation shall constitute a new offer by DJHLv-B. The contractual relationship shall be concluded on the basis of this new offer ...
	f) Non-binding reservations (options) which would entitle the client to revoke a booking free of charge shall be strictly subject to an explicit agreement between DJHLv-B and the client. To the extent such a non-binding reservation has not been explic...
	g) In accordance with the applicable obligations as provided by law, the client is herewith duly informed that pursuant to the relevant legislative provisions (as stipulated in section 312g paragraph 2 sentence 1 No. 9 of the German Civil Code) the cl...
	2.3. In relation to bookings placed by clients affected by health impediments, physical handicaps or mobility restrictions, the following shall apply:
	a) DJHLv-B shall endeavour to admit bookings by such clients subject to availability of respective capacities. In this regard, however, DJHLv-B urgently requests clients to provide detailed information as regards the nature and extent of the client’s ...
	b) The client shall not be obliged in any way to provide such information. If, however, the client prefers to not provide such information and the client’s booking is subsequently confirmed, DJHLv-B shall bear no obligation or responsibility whatsoeve...
	c) If, on the basis of the information provided by a client it becomes apparent that the accommodation or substantial facilities of the YH are not entirely suitable, DJHLv-B or the YH shall contact the client, in order to clarify the possibilities of ...
	d) DJHLv-B/the YH will, in accordance with the relevant statutory legal provisions reject the acceptance of such bookings only if, on the basis of the information provided, for objective reasons, the client’s accommodation cannot be reasonably provide...
	2.4. All offers provided by DJHLv-B/the YH on the basis of respective requests (especially in relation to the nature and number of available accommodations, prices and additional services) shall generally be understood as non-binding information as re...
	2.5. With respect to bookings placed by telephone, in writing, by email or facsimile, the following shall apply:
	a) By way of placing a booking, a client - in a contractually binding manner -  furnishes an offer to DHJLv-T to enter into a contractual relationship for the provision of accommodation services. The client shall be bound by such offer for a period of...
	b) The contractual relationship is concluded upon receipt by the client of DJHLv-B’s/the YH’s acceptance given by way of a booking confirmation, either in writing, by fax or by email.

	2.6. Bookings which are placed orally by a client and which in turn are confirmed also orally by DJHLv-B/the YH, shall always constitute a binding and legally valid contractual relationship on the basis of these Terms and Conditions, provided, however...
	2.7. In relation to bookings which are generated by way of an online booking process, the following shall apply:
	a) The client is instructed about the relevant online booking procedure on DJHLv-B’s website. In order to correct, delete or reset the entire online booking form, various functions shall be available to the client which the client shall be informed an...
	b) If the contracts content is saved by DJHLv-B within the online booking system, the client shall be informed about such saving mechanism and the possibility to retrieve such contents from the system.
	c) By activating the button "zahlungspflichtig buchen“ (“binding booking resulting in a payment duty”) the client furnishes to DJHLv-B an offer to conclude a contractual relationship regarding the provision of accommodation services to which the clien...
	d) Transmitting an offer by way of activating the button “zahlungspflichtig buchen” shall not entitle the client to any rights regarding the conclusion of a contractual relationship on the basis of the booking made. DJHLv-B remains free to decide whet...
	e)  In cases where an electronic booking confirmation is triggered by and becomes visible on the screen immediately upon the client’s booking by way of the client activating the button „zahlungspflichtig buchen“ (real time booking), a contractual rela...


	3. Services and Service Amendments
	3.1. The booking confirmation as well as the published information regarding the accommodation facilities and DJHLv-B’s services as well as any individual agreements possibly made between the client and DJHLv-B shall be the sole basis for defining the...
	3.2. The client shall not be entitled to be allocated a specific room, any specific position of the room or the placement of the room next to or near the room of fellow travellers unless specifically agreed otherwise between the parties. As regards th...
	3.3. The client shall not be entitled to any specific size and equipment or any specific facilities in relation to the accommodation allocated to the client unless specifically agreed otherwise between the parties or unless the information on the basi...
	3.4. DJHLv-B/the YH shall not be obliged to provide additional services which go beyond the mere provision of accommodation services, unless this is specifically provided within the information on the basis of which the booking has been placed or has ...
	3.5. As regards facilities, offers, equipment and other services in relation to which the information provided by the YH specifically mentions seasonal restrictions as to the availability of such services the client shall only be entitled to the provi...
	3.6. To the extent that clients affected by health impediments, physical handicaps or mobility restrictions are admitted as guests to the YH the client shall not be entitled to any creation or sustention of any properties, functionalities, facilities ...
	3.7. As regards the YH’s contractual obligations in relation to minors, reference is made to section 5 below.

	4. Prices and Price Increases
	4.1. The prices as agreed upon between the client and the YH shall apply.
	4.2. If at the time of booking, the prices for the period in which the booking falls have not yet been determined, the prices which DJHLv-B defines subsequently shall apply, however within the limits of section 315 of the German Civil Code. In the eve...
	4.3. Unless explicitly agreed otherwise, DJHLv-B reserves the right to, in accordance with the provisions hereunder, amend the accommodation price.
	a) Prices may be increased by a maximum of 10% of the contractually agreed accommodation price in the following events:
	• Any increase of utility costs (water, electricity, gas, heating)
	• Any increase of staff costs
	• In the event of any taxes or levies being introduced, if same affect the agreed accommodation price.
	4.4. Any increase of accommodation prices shall only be admissible if there has been a period of more than 4 months between concluding the contractual relationship and commencement of the accommodation service and if the circumstances leading to such ...
	4.5. In the event of an increase exceeding 5% of the price applicable at the time of booking (in relation to the agreed booking period and scope of service), the client shall be entitled to cancel the booking without any charges becoming due. Such can...

	5. Minors
	5.1. Unaccompanied minors below the age of 14 years shall not be admitted to the YH. Their admission to the YH shall be subject to a person of full age accompanying them, provided such person has been duly authorised to care for them. No written appro...
	5.2. Unaccompanied minors of at least 14 years of age and older shall be accommodated strictly by way of separating sexes. A mixed accommodation is possible subject to written approval by the relevant custodians which must be presented in original wri...
	5.3. In relation to accompanied or unaccompanied minors, the YH shall assume no obligation whatsoever to supervise such minors unless this has been explicitly agreed otherwise. Such obligation of supervision shall solely be borne by the parents or cus...

	6. Payments and Booking Amendments
	6.1. To the extent that local YHs collect client payments, they do so as duly authorised collection agents of DJHLv-B and shall be bound to the below provisions defining rights and duties. Such provisions shall hence also apply to the YHs acting as DJ...
	6.2. The due date of prepayments as well as residual payments is defined by the agreement closed with client which may also be documented accordingly in the booking confirmation. If an agreement has not been reached in this respect, the entire accommo...
	6.3. Following conclusion of an accommodation contract, DJHLv-B or the YH may demand a prepayment. Unless agreed otherwise between the parties, such prepayment shall amount to 50% of the total accommodation price and all charges for additional service...
	6.4. If the customer has booked the Non-cancelable Rate, the total price for the accommodation service and other services must be paid to the place and account specified in the booking confirmation immediately after receipt of the booking confirmation...
	6.5. Unless agreed otherwise, clients resident in foreign countries shall in the case of bookings which are placed up to 6 weeks prior to commencement of the booked accommodation service pay the total price upon receipt of the booking confirmation (wi...
	6.6. All payments, specifically payments from abroad, shall generally be payable without the deduction of transfer fees or costs to the recipient of the payment. Payment in foreign currency and collection-only cheque is not possible. Payment by credit...
	6.7. Provided DJHLv-B is prepared or able to perform the booked services and the client holds no right of retention - provided by law or contractually - in relation to payments due to DJHLv-B the following shall apply:
	a) Without due payment of any deposit payment or pre-payment agreed the client shall not be entitled to the allocation of accommodation and performance of other services.
	b) If the client fails to perform such prepayment amount in full within the period accordingly defined, DJHLv-B shall be entitled to cancel the contractual relationship with the client and demand cancellation fees pursuant to the provisions of Section...
	6.8. Once an accommodation contract has been concluded, the client shall have no right to claim amendment of time of arrival or departure or the commencement and end of performance of accommodation services, the type of room, the type of meals, the pe...

	7. Cancellations and No-Shows
	7.1. Guest are advised that there is no general statutory cancellation right  for accommodation contracts. However, DJH-LvB grants guests a contractual right to cancel free of charge, in accordance with the provisions of Section 7.2 a) if the accommod...
	Cancellations of accommodation services are possible at any time up to the commencement of occupancy, regardless of the booked rate, however, if the booking was made at the Non-cancellable Rate, the provisions of section 7.2 b) hereunder apply and all...
	7.2. Cancellation fees are calculated based on the respective rate booked by the customer as follows:
	a) If the customer has booked the Standard Rate, the following shall apply: Irrespective of statutory cancellation rights which remain unaffected, cancellations may be exercised free of charge at any time up to 14 days prior to commencement of occupan...
	b) If the customer has booked at the Non-cancellable Rate, the following shall apply: Notwithstanding any statutory cancellation rights. DJH-LvB shall remain entitled to the full price including surcharges for catering and for additional services Ther...
	7.3. For bookings made at the Standard Rate, DJHLv-B shall, within the course of its ordinary business apply reasonable endeavours to allocate the client’s unused accommodation services to another party but shall not be obliged to apply extraordinary ...
	7.4. If a booking that was placed at the Standard Rate is cancelled by the customer, all proceeds collected by DJHLv-B by way of re-allocating the cancelled accommodation service to another party shall be deducted. Moreover, all costs which have remai...
	7.5.  If, in relation to a booking made at the Standard Rate, the client fails to cancel or cancels later than within the aforementioned period of free cancellation and, subsequently the client cancels later or fails to appear at the time of the accom...
	◼ Accommodation only    90%
	◼ Accommodation including breakfast 80%
	◼ Accommodation including breakfast, lunch or supper        70%
	◼ Accommodation including breakfast, lunch and supper       60%

	7.6. In relation to cancellations of bookings made at the Standard Rate, the client explicitly retains the right to positively prove that costs which have remained unexpended by DJHLv-B were significantly higher than the deductions made according to t...
	7.7. The client is urgently recommended to take out travel cancellation insurance which, however, may not provide coverage in relation to bookings made at the Non-Cancellable Rate.
	7.8. The aforementioned provisions shall explicitly not apply in relation to cancelations or failure to utilize single accommodation services booked. They shall only apply in relation to couples, families, small private groups. If a specific number of...
	7.9. The aforementioned provision shall also apply in relation to clients prematurely leaving the accommodation facilities provided this is not justified by a right of extraordinary termination provided contractually or by statutory law or due to reas...

	8. Arrival and Departure
	8.1. The client shall not be entitled to any specific time of allocation of the accommodation or performance of other services. Also there shall be no right to use rooms or the accommodation facility up to a specific time on the day of departure.
	8.2. Unless an individual agreement has been made, the times for utilising accommodation services on arrival day and vacating rooms on the day of departure shall be defined by the details provided in relation to each YH as specified in the booking con...
	8.3. The client shall arrive at the YH and vacate his room at the times accordingly specified or agreed.
	8.4. For later arrivals, the following shall apply:
	a) The client will inform the YH if the client expects to arrive late or, in relation to stays of more than one day, if the client chooses to arrive the day following his booked arrival.
	b) If the client fails to duly notify the YH of his delayed arrival, the YH shall be entitled to allocate the client’s room to another party. In cases where the YH cannot allocate a room to another party the provision of section 7 hereunder relating t...
	c) If the client notifies the YH about his late arrival, the client shall pay the unused accommodation services less a deduction which takes into consideration all costs which have remained unexpended as a result unless by contract or according to sta...
	8.5. On departure day, the client shall vacate the room at the time agreed upon by the parties. If a client fails to vacate the room within the times agreed, DJHLv-B shall be entitled to charge additional fees. Moreover, DJHLv-B reserves the right to ...


	9. Obligations; Cancellation by the Client
	9.1. The client shall be obliged to comply with any facility rules and conditions notified to the client or in relation to which the client has been given reasonable opportunity to acknowledge same by way of consulting rules which are displayed. Paren...
	9.2. The house rules provide rules for rest times at night which is usually between 10 p.m. and 7 a.m. the client shall be obliged to inform him/herself about individual regulations concerning night rest times and the rules accordingly applying locall...
	9.3. The guest shall be obliged to use the accommodation facility only in accordance with its purpose, the accordingly applicable rules and reasonable care.
	9.4. Smoking is prohibited in all YHs of DJHLv-B, within buildings as well as all over the outside facility and amenities.
	9.5.  The consumption of alcoholic beverages introduced by clients as well as the introduction of alcoholic beverages as such is not allowed in all YHs of DJHLv-B. Within the limits of the statutory law pertaining to the protection of juveniles it is ...
	9.6. The client shall be obliged to examine the accommodation and its facilities once the client has been allocated same and to notify the YH’s management about any deficiencies or defects. This obligation also applies with respect to deficiencies or ...
	9.7.  The client shall be obliged to notify the YH’s management of any deficiencies or disturbances and demand remedy of same. In case of any deficiencies or disturbances re-occurring or if the measures taken by the YH’s management have failed to reme...
	9.8. The client shall only be entitled to cancel an accommodation service for reasons of default, in cases of material defaults. Prior to such a cancellation, the client shall be obliged to first demand removal or remedy setting a reasonable period fo...
	9.9. As a rule, pets are not allowed.
	9.10. The YH’s management or the respectively authorized representative person exercises DJHLv-B right to maintain order in the YH. They are authorized to call guests to order exercise extraordinary cancellations, express house and facility bans and t...

	10. Rescission and Cancellation by DJHLv-B
	10.1. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract subsequently to the performance of accommodation services commencing, if the client despite YH’s warning,
	a) repeatedly violates the house rules
	b) continually disturbs domestic peace, other guests, the YH’s management or other third parties
	c) jeopardizes the YH’s safety as well as that of its facilities, other guests and the YH’s management
	d) wilfully or negligently damages or improperly uses the YH’s inventory, facilities and amenities including outside property and any cultivated plants and facilities there
	e) violates the no smoking or the no alcohol rule
	f) if he behaves in a way which justifies summary cancellation of the accommodation agreement
	10.2. A warning will not be necessary prior to summary cancellation, if the violation of duty committed by the client is so material, that the summary cancellation is justified, especially with regards to the interests of other guests and general safe...
	10.3. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract prior to the performance of accommodation services commencing if a client may be reasonably and concretely expected to behave in a way which would justify DJHLv-B to summarily cancel...
	10.4. DJHLv-B shall be entitled to rescind the accommodation contract prior to the performance of accommodation services commencing or cancel same while accommodation services are being performed if the client provides false or untrue information in r...
	10.5. In the event of DJHLv-B’s cancellation or rescission, it shall retain its right to the booking fee. Unexpended costs as well as any profits gained due to selling the unused accommodation services otherwise shall, however, be deducted. The provis...
	10.6. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract, if for objective reasons which are beyond DJHLv-B’s scope of responsibility, the performance and especially the client’s stay becomes impossible, or is materially aggravated, jeopar...

	11. Limitation of Liability
	11.1. DJHLv-B’s liability pertaining to the performance of accommodation services pursuant to section 536a of the German Civil Code for damages
	◼ which result neither from any breach of an essential obligation, the fulfillment of which is a prerequisite for the proper execution of the accommodation contract or the breach of which jeopardizes the achievement of the purpose of the contract
	◼ nor result in death or bodily injuries

	shall be excluded in all cases, unless damages have been caused directly by gross negligence or wilful acts or omissions committed by DJHLv-B or its legal representatives or persons assisting DJHLv-B in performing his contractual obligations such as D...
	11.2. DJHLv-B’s potential liability pursuant to section 701 and subsequent sections of the German Civil Code in relation to damages caused to objects introduced by a client remains unaffected by this provision.
	11.3. DJHLv-B shall not be liable deficiencies or defaults in relation to services which are recognisably provided by third party providers during the client’s stay and which have merely been (recognisably) sold to the client by DJHLv-B acting as a th...
	11.4. In cases where the client is provided with parking space in the YH’s garage or parking lot, even if such parking is charged with a fee, this shall under no circumstances constitute any contractual duty of safekeeping. There shall be no duty to f...

	12. Statute of Limitations
	12.1. Contractual compensation claims of the client due to bodily injuries, death or illness, including compensation for pain and suffering, towards DJHLv-B (pertaining to accommodation agreements) or towards DJHLv-B (in relation to its agent services...
	12.2. All other contractual claims are subject to a period of limitation of one year only. If the last day of such limitation period is a Sunday, Saturday or an official state wide public holiday at the place where the claim is to be made, the period ...
	12.3. Periods of limitation each commence at the end of the calendar year in which a claim arises and in which the client becomes aware of or may be reasonably expected to become aware of facts which constitute such claim.
	12.4. In the event of any negotiations pending between clients and the YH or DJHLv-B in relation to claims or facts potentially constituting a claim the limitation of such claims shall be suspended until the client or DJHLv-B or DJHLv-B refuse to cont...

	13. Special provisions in connection with pandemics (in particular the Corona virus).
	13.1. The parties agree that the agreed services will always be provided by the respective YH in compliance with and in accordance with the official requirements and conditions applicable at the time of travel.
	13.2. The guest agrees to observe reasonable usage regulations or restrictions of the relevant YH when using services and to notify the YH immediately in case of typical symptoms of illness.
	13.3.  Legal warranty claims of the guest remain unaffected.

	14. Alternative Jurisdiction and Applicable Law
	14.1. The contractual relationship between DJHLv-B and the client will be exclusively governed by German law. The same shall apply to all other legal relationships between the client and DJHLv-B.
	14.2. Law suits by a client against DJHLv-B shall be brought before the court of competent jurisdiction at DJHLv-B’s registered offices.
	14.3. Law suits by DJHLv-B against a client shall be brought before the court of competent jurisdiction at the client‘s residence. Law suits against clients whose residence or usual place of stay is either abroad in a foreign country or unknown at the...
	14.4. The above provisions shall not apply if and as far as provisions of the European Union or international law apply which cannot be waived.
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